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Großelternnachmittag im Kindergarten Schwandorf
 

Am Mittwoch, den 09.04. fand unser Großelternnachmittag im Kindergarten Schwandorf statt. Die Kinder waren sichtlich stolz als sie mit 
ihren Omas und Opas gegen 15:00 Uhr in die Turnhalle kamen. Zunächst suchte sich jeder in der hergerichteten Turnhalle ein Plätzchen. 
Nach einer herzlichen Begrüßung sowie einer kurzen Vorstellungsrunde aller Erzieherinnen haben die Kinder ihren Großeltern einen richti-

gen Osterklassiker vorgesungen: „Stups der kleine Osterhase“.

Danach durften die Großeltern zusammen mit ihren Enkeln aktiv werden. Jedes Kind hatte mehrere Gläser mit einem Schraubverschluss 
mitgebracht und die Erzieherinnen hatten von allen Kindern laminierte Fotos vorbereitet. Diese durften sie dann mit Hilfe von Korken und 
Heißkleber in die Gläser kleben und mit Glitzer, Wasser sowie etwas Glycerin befüllen. Zum Schluss wurden die Gläschen mit verschiedenen 
Materialien dekoriert und es entstanden wunderschöne „Schneekugeln“ die sowohl die Kinder als auch die Großeltern als Andenken an 

diesen tollen Nachmittag mit nach Hause nehmen durften.

Nach getaner Arbeit freuten sich alle auf das üppige Kuchenbuffet, welches von den Kindergarteneltern gespendet wurde. 
Bei Kaffee, Kuchen und tollen Gesprächen endete ein sehr schöner und kurzweiliger Nachmittag für alle Beteiligten.
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REDAKTIONSSCHLUSS  
für die nächste Ausgabe ist  

17.4.2025,  
um 14:00 Uhr

Krankentransport 19222
Hausärztlicher Notfalldienst 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117 
Augenärztlicher Notfalldienst 116 117 
HNO Notfalldienst 116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 120 120 00

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
Kostenfreie Rufnummer an den Wochenenden und 
Feiertagen und  außerhalb der Sprechstundenzeiten
Montag bis Freitag 09.00 bis 19.00 Uhr 
docdirekt  0711 96589 700
- Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versi-
cherte oder docdirekt.de 

Klinikum Landkreis Tuttlingen  
- Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen
Mo, Di, Do 19.00 – 21.00 Uhr
Mi, Fr 18.00 – 21.00 Uhr
Sa, So, FT 10.00 – 18.00 Uhr 

VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So, FT  10.00 - 20.00 Uhr  

SPRECHZEITEN DES  
BÜRGERMEISTERAMTES 
Montag 9.00 – 12.30  |  14.00 – 16.00  
Dienstag 9.00 – 12.30  |  14.00 – 16.00
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 – 12.30  |  14.00 – 18.00
Freitag geschlossen

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax: 07467 9460-25
info@neuhausen-ob-eck.de
www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent
Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Schwandorf
Karl-Otto Horn 07777/920813
 0151/65148931
Ortsvorsteher Worndorf
Martin Schäpke  0171/4468432

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709
Bürgersaal Schwandorf 07777 327
Bürgersaal Worndorf 07777 310
Bauhof 07467 412
Bücherei 07467 910020

Ev. Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385
Kath. Pfarramt Emmingen 07465 703
Kath. Pfarramt Mühlheim 07463 354
Christl. Sozialstation Tuttlingen 07461 1808420
Erscheinungsweise: wöchentlich. 
Bezugspreis: 17,90 Euro jährlich

STÖRUNGSNUMMERN UND  
WICHTIGE RUFNUMMERN

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST   
IM LANDKREIS TUTTLINGEN   

Apotheken-Notfalldienst  
Freitag, 18.04.2025
Stadt-Apotheke Engen, Vorstadt 8, 
78234 Engen Tel.: 07733 - 52 57
Samstag, 19.04.2025
Apotheke Neuhausen, Tuttlinger Str. 2, 
78579 Neuhausen ob Eck Tel.: 07467 - 9 49 40
Sonntag, 20.04.2025
St. Anna-Apotheke Fridingen, 
Michael-Diessle-Str. 4, 
78567 Fridingen an der Donau Tel.: 07463 - 4 13
Montag, 21.04.2025
Stadt-Apotheke Engen, Vorstadt 8, 
78234 Engen Tel.: 07733 - 52 57   

Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhal-
ten Sie auf den Seiten der Landesapotheken-
kammer Baden-Württemberg: 
http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 
0800 0022833 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Freitag, 18.04.2025
bis Montag, 21.04.2025
Dr. Witting, Lohmehlenring 92, 
78532 Tuttlingen Tel.: 07461/73 190
Dr. Kettenacker, Am Münzkreuz 21, 
88605 Meßkirch Tel.: 07575/920 40

Notruf, Polizei 110
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   
Polizei Tuttlingen 07461 941 0
Polizei Mühlheim  07463 996 10
Giftnotruf 0761 192 40

Badenova (Gasversorgung)  0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung) 
Service-Telefon 0800 3629 900
Service-Störung 0800 3629 477 

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser  0162 2892 093
Wassermeister Schaz

Nachbarschaftshilfe 07777 2659 880
Einsatzleitung Karin Seifried
E-Mail: karin.seifried1@gmx.de

Phönix  07461 770 550
gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten: 
Mo 10.00 - 12.00 Uhr 
Di 17.00 - 19.00 Uhr 
Do 15.00 - 17.00 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Frauenhaus Tuttlingen 07461 2066

Hospizgruppe Tuttlingen  0713 8160 160
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110 111

Fachstelle für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 07461 966 480
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden 
Mi  14.00 - 17.00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Caritas 07461 969717-0
Caritas-Diakonie-Centrum
Bergstr.14, 78532 Tuttlingen
Fax: 07461 969717-29
Mo, Di, Do, Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Mo, Di, Do 14.00 - 16.30 Uhr
Fr 09.00 - 13.00 Uhr

DIE WICHTIGSTEN TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK
BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Neu hier bei uns  in der Bücherei
Entdecke die „Bücherei der Dinge“ für Kinder

-Leihen, Spielen und Entdecken-
- Diese Abenteuer warten auf Dich -

Was ist eine Bücherei der Dinge?
Vielleicht habt Ihr Euch schon lange einmal gewünscht, ein Planetarium auszuprobieren?
Oder Ihr fragt Euch, wie ein Uhrwerk funktioniert?
Vielleicht habt Ihr Lust, ein Escape-Spiel zu spielen?
Macht es Sinn, eine Tonie-Box zu kaufen, ohne sie mal zu testen?
Das alles könnt Ihr jetzt bei uns in der Bücherei  Neuhausen ob Eck in die Tat umsetzen. 
Wir verleihen viele Dinge, die Kinder interessieren.

Wir haben bei uns aktuell im Angebot:
• Tonie-Boxen und ganz viele Hörspiel-Figuren für Kinder aller Altersklassen
• Gravi-Trax-Kugelbahn „Power“ ab 8 Jahren
• Fischer-Technik Baukasten für versch. Modelle  ab 8 Jahren
• Planetarium mit 3 verschiedenen Bild- Varianten
• TipToi –Stifte und Spiele
• Verschiedene beliebte Spiele für groß und klein
• Motorik-Schleife für Kleinkinder

Weitere Dinge sind in Vorbereitung. Sprecht uns gerne an, wir schauen, was möglich ist.
Sowieso schon zu entleihen sind natürlich unsere vielen Bücher, CDs, DVDs, Puzzles und vieles mehr
für Kinder von 0 bis 99 Jahren J

Und wie funktioniert es? 
Die Ausleihe ist mit einem gültigen Büchereiausweis problemlos möglich, egal ob für Erwachsene oder Kinder.
Die Ausleihfrist beträgt hierfür 2 Wochen mit Option zur Verlängerung, wenn der Gegenstand nicht von einem anderen Nutzer vorbe-
stellt ist. Ein Büchereiausweis kann während unserer Öff nungszeiten problemlos ausgestellt werden. Voraussetzung ist ein Mindestal-
ter von 7 Jahren zusammen mit einer Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Das Formular dazu kann in der Bücherei 
abgeholt werden. Ein Büchereiausweis für Kinder und Jugendliche ist kostenlos. Damit können Dinge für Kinder, Kinderbücher und Ju-
gendliteratur ausgeliehen werden.  Für Erwachsene beträgt der Beitrag für die Ausleihe für 12 Monate 9,00 Euro. Dafür kann zusätzlich 
noch unsere  umfangreiche Erwachsenenliteratur incl. Zeitschriften etc. gemäß unserer Nutzungsbedingungen ausgeliehen werden.
Testen Sie gerne unser Angebot in der Gemeindebücherei in Neuhausen ob Eck, Stockacher Str. 9, Tel: 07467-910020.

Unsere Öff nungszeiten sind:
Dienstag  15-18 Uhr
Mittwoch  10 – 11.30 Uhr
Donnerstag und Freitag  jeweils von 17-19 Uhr

Über unser gesamtes Angebot können Sie sich auch in unserem Online-Katalog informieren unter:
www.bibkat.de/neuhausenobeck
Kommt vorbei und entdeckt die vielen Möglichkeiten! Leiht Euch  etwas aus und erlebt spannende Abenteuer!

Euer Team der Bücherei Neuhausen ob Eck

Vielleicht habt Ihr Euch schon lange einmal gewünscht, ein Planetarium auszuprobieren?

Das alles könnt Ihr jetzt bei uns in der Bücherei  Neuhausen ob Eck in die Tat umsetzen. 

Weitere Dinge sind in Vorbereitung. Sprecht uns gerne an, wir schauen, was möglich ist.
Sowieso schon zu entleihen sind natürlich unsere vielen Bücher, CDs, DVDs, Puzzles und vieles mehr
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Seniorenausfl üge 2025 
der Gemeinde Neuhausen ob Eck
Liebe Seniorinnen und Senioren,

da die letzten Jahre die Ausfl üge sehr gut angenommen und schnell ausgebucht oder sogar stark überbucht waren, bieten wir dieses 
Jahr 3 Ausfl üge an: am 08.05., am 09.07. und am 17.07.2025 ist es dann wieder soweit. Die Ausfl üge sind fertig geplant und bereit für die 
Anmeldungen. Pro Ausfl ug ist diesmal Platz für 55 Personen, das ist auch die maximale Sitzplatzzahl im Bus.

Alle Ausfl üge kosten jeweils 30€, das Geld wird wie üblich im Bus eingesammelt.
Die Busfahrt, der Eintritt, die Führung, die Schiff fahrt, das Mittagessen und jeweils ein Getränk sind im Preis inbegriff en.

Da es die letzten Jahre immer wieder mal die Frage gab: „Ab welchem Alter darf man mitfahren?“ Wir haben keine feste Altersgrenze, 
aber ab 65 Jahren darf man sich angesprochen fühlen. Etwaige Handicaps sind bei der Anmeldung anzugeben, damit wir diese berück-
sichtigen können.

Ausfl ug 1 am 08.05.2025 zum Bodensee 

und Jägerhof:

Wir fahren mit dem Bus um 8:30 Uhr in Worndorf los, 8:35 

Danningen, über Neuhausen 8:40 Uhr, Schwandorf 8:45 Uhr, 

Holzach 8:50 Uhr und Volkertsweiler 8:55 Uhr

Um 9:30 Uhr erreichen wir Überlingen am Bodensee, dort 

haben wir noch ein bisschen Zeit an der schönen Uferpromena-

de und fahren mit dem Schiff  um 11:05 Uhr eine kleine Strecke 

nach Unteruhldingen. Dort werden wir von unserem Bus wie-

der abgeholt und am Auto & Traktor Museum im Gebhardswei-

ler wieder rausgelassen. Zum Abschluss gibt es ein Mittagessen 

im Jägerhof nebenan. Rückfahrt ist ca. 15:00 Uhr

Die Anmeldung ab dem 28.04.2025 bitte telefonisch an:

07467 – 946 024 (Markus Sell) oder 07467 – 946 015

 (Sekretariat Bürgermeisteramt)

oder per Mail an markus.sell@neuhausen-ob-eck.de

Ausfl ug 2 am 09.07.2025 zum Untersee nach 
Radolfzell:
Wir fahren mit dem Bus um 8:30 Uhr in Worndorf los, 
8:35 Danningen, über Neuhausen 8:40 Uhr, Schwandorf 
8:45 Uhr, Holzach 8:50 Uhr und Volkertsweiler 8:55 Uhr
Um 10:00 Uhr startet unsere Schiff fahrt über den Un-
tersee. 

Anschließend ist Zeit für einen kurzen Stadtbummel 
und zum Abschluss gibt es im Restaurant Zwirner´s ein 
gutbürgerliches Mittagessen.

Rückfahrt ist ca. 14:30

Ausfl ug 3 am 17.07.2025 zum Schloss Salem und Apfelzügle:
 Wir fahren mit dem Bus um 8:30 Uhr in Worndorf los, 8:35 Dannin-
gen, über Neuhausen 8:40 Uhr, Schwandorf 8:45 Uhr, Holzach 8:50 
Uhr und Volkertsweiler 8:55 Uhr
Um 10 Uhr erreichen wir das Schloss Salem. Das Weingut Markgraf 
von Baden hat dort noch dieses Jahr die „Weingeschichten“ auf 
Lager, 30 Personen können an dieser besonderen Führung teil-
nehmen (Bitte bei der Anmeldung angeben). Anschließend bringt 
uns unser Busfahrer zum benachbarten Hof Neuhaus, dort gibt es 
zunächst ein leckeres Mittagessen und zum Abschluss eine infor-
mative Fahrt mit dem Apfelzügle.
Rückfahrt ist gegen 14:30 Uhr.

Die Anmeldungen ab dem 30.06.2025 bitte telefonisch an:
07467 – 946 024 (Markus Sell) oder 07467 – 946 015 
(Sekretariat Bürgermeisteramt)
oder per Mail an markus.sell@neuhausen-ob-eck.de
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Jahreshauptversammlung beim Sportverein Schwandorf
Hermann Wiegele wurde für 40 Jahre geehrt

Der SV Schwandorf hat seine Hauptversammlung in der Pilsbar 
Fässle abgehalten. Die erste Vorsitzende Iris Roth berichtete, dass 
die Mitgliederzahl leicht um fünf Mitglieder auf 335 aktive und 
Mitglieder gesunken sei. Für alle Sparten stehen Übungsleiter 
oder Ansprechpartner zur Verfügung. Die von der Vorsitzenden 
Iris Roth aufgerufene Tagesordnung wurde zügig abgearbeitet. 
Der Verein hatte sich wieder am Kinderferienprogramm der Ge-
meinde beteiligt. Für den Seniorennachmittag mit Bewirtung 
und Programmgestaltung war der Verein verantwortlich. Der tra-
ditionelle Familiensporttag war wieder ein voller Erfolg. Schrift-
führerin Bärbel Bastian ließ das vergangene Jahr Revue passieren. 
Neben den sportlichen Aktivitäten kam die Geselligkeit nicht zu 
kurz. Kassiererin Olga Rossenke legte einen positiven Kassenbe-
richt mit einer gut gefüllten Vereinskasse vor. Der scheidende 
Kassenprüfer Herbert Dreher bescheinigte eine tadellose Kas-
senführung. Die Entlastung der Vorstandschaft, geleitet von Bür-
germeisterin Marina Jung, erfolgte einstimmig ohne weitere Aus-
sprache. Jung lobte die tolle Arbeit mit sehr aktiven Mitgliedern. 
„Viele helfende Hände sind notwendig, um die Veranstaltungen 
zu stemmen“, fügt Jung hinzu. Einen kurzen Abriss gaben die Ver-
antwortlichen der einzelnen Sparten.
Beim Eltern-Kind-Turnen unter der Leitung von Carina Frick und 
Michaela König-Hagen sei mit fünfzehn Kindern im Alter von zwei 
bis sechs Jahren die Kapazitätsgrenze erreicht und es gibt eine 
Warteliste, wie aus dem Bericht von Nina Roth zu entnehmen war.
Beim Kinderturnen für Buben und Mädchen unter der Leitung 
von Nina und Iris Roth werden die Kinder von sechs bis zwölf Jah-

ren mit Spiel und Spaß an die sportliche Betätigung herangeführt.
Bei der Frauen-Fitness-Gruppe unter der Leitung von Sieglinde 
Füssel und Martina Horn geht es neben dem Training von Bauch, 
Beine und Po auch beim Outdoortraining im Sommer um körper-
liche Fitness.
Männer ab 50, oder auch jünger, fi nden sportliche Betätigung in 
der Gruppe der „Jedermänner“ des Vereins. Die anschließende 
Einkehr zählt dazu, so Übungsleiter Günter Kohli.
Die Tennisgruppe hat nach den Ausführungen von Thomas Bas-
tian derzeit sechs aktive und acht passive Spieler. Der Tennis-
platz soll mit der Anschaff ung einer Maschine gegen Moosbefall 
wieder gefahrlos bespielbar werden. Bastian lobte vor allem die 
Jüngeren, die bei Arbeitseinsätzen mithelfen. Der Verein verfügt 
über einen Tennisplatz und Bouleplatz, die Mitbenutzung des ge-
meindeeigenen Allwetter–Spielplatzes und der Gymnastikhalle.
Bei den Wahlen wurden der zweite Vorsitzende Bernd Püschel, 
Schriftführerin Bärbel Bastian, Jugendleiterin Bettina Brenner 
und Beisitzer Thomas Bastian durch Wiederwahl bestätigt. Für 
den bisherigen Beisitzer Günther Claassen wurde Hartmut Jäger 
für zwei Jahre gewählt. Sieglinde Füssel prüft für ein Jahr für Kas-
senprüfer Herbert Dreher die Kasse.
Hermann Wiegele wurde für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit mit 
der Vereinsehrennadel in Bronze nebst Urkunde und Geschenk 
geehrt. Schriftführerin Bärbel Bastian wurde für zehn Jahre als 
Schriftführerin mit einem Geschenk bedacht.
Zum Schluss bedankte sich Ortsvorsteher Karl-Otto Horn für die 
Unterstützung der Mitglieder bei Veranstaltungen der Gemeinde.

Die Gewählten und Geehrten beim Sportverein Schwandorf (von links): Sieglinde Füssel, Hermann 
Wiegele, Iris Roth, Bernd Püschel, Bettina Brenner, Bärbel Bastian, Thomas Bastian und Hartmut 
Jäger. Bild und Text: Winfried Rimmele 

Küken zu Besuch
Am Freitag, den 27. März 2025 besuchte Anja Hepfer vom Wasenhof 
Worndorf mit fünf kleinen Hühnerküken die Kinderkrippe Worndorf. Fami-
lie Hepfer zieht auf ihrem Hof kleine Küken groß.
Man konnte die kleinen Tiere schon an ihrem Gepiepe hören, bevor man 
sie überhaupt gesehen hatte. In einer Kiste gefüllt mit Stroh, durften die 
Kinder die kleinen Küken beobachten und vorsichtig streicheln. Wer wollte 
und sich getraut hat, durfte ein Küken behutsam in die Hand nehmen. Das 
war für manche Kinder ein ungewohntes Gefühl, da die kleinen Kükenfüße 
ein bisschen auf der Haut gepickst haben. Ebenso erfuhren die Kinder viel 
über die Haltung, das Futter und den Alltag der Tiere.
Vielen Dank, nochmal an Anja Hepfer, die diesen Besuch möglich gemacht 
und sich dafür die Zeit genommen hat.
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Elmar Winter, Severin Haaf und Marco Schwarz 
zu Feuerwehrkommandanten bestellt

Vor Beginn der letzten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeisterin Marina Jung die Bestellurkunden überreicht. Oberbrandmeister 
Elmar Winter wurde in der Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Schwandorf zum Abteilungskommandanten 
wiedergewählt. Oberlöschmeister Severin Haaf wurde in derselben Versammlung zum stellvertretenden Abteilungskommandanten 
wiedergewählt.

Oberlöschmeister Marco Schwarz wurde in der Generalversammlung der Abteilung Neuhausen ob Eck zum stellvertretenden 
Abteilungskommandanten wiedergewählt. Der Gemeinderat stimmte den Wahlen einstimmig zu.

Severin Haaf und Elmar Winter erhielten von Bürgermeisterin Marina Jung 
(von links) die Bestellurkunden. Auf dem Bild fehlt Marco Schwarz.  
Bild und Text: Winfried Rimmele 

Veranstaltungsübersicht
April
Do 17.04.2025   
Obst- und Gartenbauverein
Handarbeitstreff 

Mo 21.04.2025 
Freilichtmuseum 
Osterspaß für Familien

Mi 23.04.2025  
Schwäbischer Albverein
Seniorenausfl ug   
  
Fr 25.04.2025   
Förderverein Schwandorf
Generalversammlung

Radfahrverein Worndorf
Generalversammlung

Sa 26.04.2025   
Landfrauen Worndorf
Frauenfrühstück

So  27.04.2025  
Freilichtmuseum 
Fleckviehschau

Wanderverein Schwandorf
Wanderung

Mi   30.04.2025 
Feuerwehr Neuhausen
Maibaum stellen

Feuerwehr Schwandorf
Maibaum stellen

Feuerwehr Worndorf
Maibaum stellen

Mai

Do  01.05.2025  
Musikverein Worndorf
Mai-Spielen im Ort

Fr 02.05.2025  
DRK Bereitschaft Schwandorf
Altkleidersammlung

Sa 03.05.2025    
Schwäbischer Albverein
Jugendveranstaltung Übernachtung
bis 04.05.2025

Do 08.05.2025 
Obst- und Gartenbauverein
Handarbeitstreff , Treff punkt Alpenblick

Fr 09.05.2025 
Fan-Club Pascal Wehrlein
Generalversammlung

So 11.05.2025  
Evangelische Eckstein-Kirchengemeinde
Konfi rmation

Di 13.05.2025 
Frauengemeinschaft Schwandorf
Generalversammlung
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Tag des Baumes 
2025
Neuhauser pfl anzen einen 
Apfelbaum
Bereits zum 37. Mal haben Gartenfreunde 
und Wanderer vom Obst- und Garten-
bauverein (OGV) und vom Schwäbischen 
Albverein Neuhausen (SAV) den „Tag des 
Baumes“ begangen. Auf dem Vereinsge-
lände „Alpenblick“ vom OGV wurde die 
Apfelsorte „Berner Rosenapfel“ gepfl anzt.
OGV-Vorsitzender Alfred Schaz sagte, 
dass diesmal weder der Baum des Jahres, 
die „Amerikanische Roteiche“ noch die 
Streuobstsorte des Jahres, der „Böblin-
ger Straßenapfel“, sondern der „Berner 
Rosenapfel“ gepfl anzt werde. Durch die 
gute Frostbeständigkeit ist die Sorte für 
alle Lagen gut geeignet. Die Frucht reift 
im September und ist bis November 
lagerfähig bei zunehmender Mürbe des Fruchtfl eisches. Die Äpfel sind kegelförmig und haben eine unregelmäßige Form mit einer 
kleinen Rundung. Vom Stiel verlaufen fl ache Rippen in Richtung Kelch. Die Grundfarbe des Apfels ist grünlich bis gelblich. Bekommt 
die Frucht ausreichend Licht, färbt sich die Schale komplett dunkelrot. Verwendet wird die Frucht als Tafelapfel und zur Mostherstel-
lung. SAV-Naturschutzwart Hans-Jürgen Osswald hatte einige Informationen zur Kultur- und Naturschutzlandschaft dabei. Alfred Schaz 
nahm den Wurzel- und Ästeschnitt vor und Hans-Jürgen Osswald und Thomas Schaz waren mit Schaufeln unterstützend tätig. Die 
anschließende Wanderung führte vom Almenweg zum Steinriegel über den Wildtalweg durch den Steinbruch mit Einkehr in die Wan-
der- und Skihütte des SAV statt. Dort wartete neben Kaff ee und Kuchen auch eine zünftige Vesper.

Thomas Schaz, Hans-Jürgen Osswald und Alfred Schaz pfl anzten einen 
Baum (von links). Bild und Text: Winfried Rimmele 

Bekanntmachung über die Durchführung des Volksbegehrens 
„XXL-Landtag verhindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des 
Landtagswahlgesetzes –  Aufblähung des Landtags durch 
Reduktion der  Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 
38 vermeiden“
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern!“ über das „Ge-
setz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblähung des Landtags durch Redukti-
on der Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ durchgeführt, weil es von 
mindestens 10.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern zulässigerweise beantragt 
wurde. Der Gesetzentwurf, der Gegenstand des Volksbegehrens ist, wurde von den Initiato-
ren des Volksbegehrens erstellt.

Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien oder amtlichen Samm-
lung erfolgen.

1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 2025 beginnt, besteht die Mög-
lichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 4. 
November 2025, in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder deren Beauf-
tragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unterstützung des Volksbegehrens einzu-
tragen.

  Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberechtigte auf dem Eintragungs-
blatt den Familiennamen, die Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwoh-
nung) sowie den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies persönlich und hand-
schriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, dass vor der 
Unterzeichnung des Eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Ge-
setzesvorlage und deren Begründung einzusehen.

  Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig erkennen lassen, weil 
sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig un-
terschrieben sind oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das Eintra-
gungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungsrechts spätestens bis Dienstag, 
dem 4. November 2025 der Gemeinde einzureichen, in der die unterzeichnende Person 
ihre Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) oder der gewöhnliche Aufenthalt 
besteht.

Nachrichten aus 
dem Standesamt 

April:
Wir gratulieren sehr herzlich zur

Eheschließung
von Selma Hudak (geb. Güner) 
und Miroslav Hudak am 11.04.2025
und
von Alisa Gerst (geb. Schilling) 
und Pascal Gerst am 11.04.2025

Amtliche
Mitteilungen§

Redaktionsschluss !
Redaktionsschluss „donnerstags“ 
in KW 18
Aufgrund des Maifeiertags in der KW 18 
wird der Redaktionsschluss auf Freitag,
25.04.2025, 10 Uhr vorverlegt.

Das Bürgermeisteramt bittet beson-
ders die Vereine um Beachtung, da
später eingehende Beiträge nicht mehr
veröff entlicht werden können.
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2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate von Montag, dem 
5. Mai 2025 und endet am Montag, dem 4. August 2025.

 
  Die Eintragungsliste für die Gemeinde Neuhausen ob Eck wird 

in der Zeit vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025. im  Rathaus, Bür-
gerbüro, Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck zu folgen-
den Öffnungszeiten Montag und Dienstag 9.00 Uhr - 12.30 Uhr 
sowie 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, Donnerstag 9.00 Uhr – 12.30 Uhr 
und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr für Eintragungswillige zur Eintragung 
bereitgehalten. Der Zugang ist rollstuhlgeeignet.

 
  Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung 

ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in 
der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. 
Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintra-
gungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der 
dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, dass 
die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die 
den Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf 
Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur 
Eintragung ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

 
3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-

tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. 
Dies sind alle Personen, die am Tag der Eintragung
• mindestens 16 Jahre alt sind,
• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
• seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge Rich-
terspruchs verloren haben.

 
4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 

einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

 
5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungs-

liste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet werden. 
Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unter-
stützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklä-
ren. Dies ersetzt die Unterschrift.

 
6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-

wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

 
„Gesetz zur Änderung des 

Landtagswahlgesetzes
 
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzent-
wurf seine Zustimmung zu erteilen:

 
Gesetzentwurf zum Volksbegehren 

„XXL-Landtag verhindern!“
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblähung 
des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und Direktman-

date von 70 auf 38 vermeiden
 
A. Zielsetzung
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der Land-
tagsgröße ein, um die Kosten des Landesparlaments für die Steu-

erzahlerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. Indem die 
Anzahl der Wahlkreise und damit gleichzeitig die Anzahl der Direkt-
mandate erheblich verringert wird, wird die Möglichkeit reduziert, 
dass eine Partei Überhangmandate erringt, die dann zu Ausgleichs-
mandaten für die anderen Parteien führen, denen der Einzug in 
den Landtag gelingt. Damit wird eine Aufblähung des Landtags in 
hohem Maße unwahrscheinlich und der Landtag verbleibt mit al-
lenfalls geringfügigen Abweichungen bei seiner Sollgröße von 120 
Abgeordneten.
 
B. Wesentlicher Inhalt
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt der 
bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden-Würt-
temberg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergischen 
Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen Bundestag für die Wahl 
zum Landtag von Baden-Württemberg verwendet. Statt bisher 70 
Direktmandate werden so nur noch 38 Direktmandate vergeben, 
82 Mandate werden über die von den Parteien zu bestimmenden 
Landeslisten nach der Maßgabe des Zweitstimmenergebnisses ver-
teilt. Das führt im Vergleich zum Ist-Zustand zu einer erheblichen 
Reduzierung des Risikos, dass eine Partei wesentlich mehr Direkt-
mandate erringen kann, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis 
zustünden und somit diese Überhangmandate bei allen weiteren 
Parteien, denen der Einzug in den Landtag von Baden-Württem-
berg gelingt, mit Ausgleichsmandaten ausgeglichen werden müs-
sen, um den Wählerwillen nach dem Zweitstimmenergebnis in der 
Sitzverteilung im Landtag von Baden-Württemberg adäquat zu re-
präsentieren.
C. Alternativen
Beibehaltung der jetzigen Regelung.
 
D. Kosten für die öffentlichen Haushalte
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen auf 
eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der potenziellen Ein-
sparung kann nicht bestimmt werden, da niemand das Wahlverhal-
ten der Bürgerschaft in der Zukunft kennt. Neben den Kosten für die 
administrative Umsetzung der Gesetzesänderung entstehen keine 
weiteren über das Maß des Jetzt-Zustands hinausgehenden Kosten.
 
E . Kosten für Private
Keine.
 
Der Landtag wolle beschließen,
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen:
 

Gesetz zur Änderung des 
Landtagswahlgesetzes

Artikel 1
Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 237) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ er-

setzt.
3. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes in Wahlkreise 
für die Wahlen zum Landtag

von Baden-Württemberg

Nr. Name Gebiet
1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart

die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedel-
fingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, 
Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stutt-
gart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen
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2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, 
Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Obertürk-
heim, Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürk-
heim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblin-
gen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gär-
tringen, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, 
Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, 
Leonberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, 
Renningen, Rutesheim, Schönaich, Sindelfin-
gen, Weil der Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichwald, Altbach, Balt-
mannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslin-
gen am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichten-
wald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, 
Plochingen, Reichenbach an der Fils, Wend-
lingen am Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, 
Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, 
Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, 
Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, 
Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neck-
artailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, 
Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihin-
gen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unteren-
singen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen

7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, 
Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, 
Leutenbach, Plüderhausen, Remshalden, Ru-
dersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, 
Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnen-
den, Winterbach

8 Ludwigs-
burg

Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdin-
gen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Mün-
chingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, 
Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, 
Remseck am Neckar, Schwieberdingen, Sers-
heim, Vaihingen an der Enz

9 Neckar-
Zaber

Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Bracken-
heim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, 
Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwes-
theim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, 
Untergruppenbach, Zaberfeld
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen am 
Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, 
Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, 
Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrig-
heim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, 
Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am 
Neckar, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, 
Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der 
Murr, Tamm, Walheim

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad 
Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, 
Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Gun-
delsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, 
Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, 
Lehrensteinsfeld, Löwenstein, Massenbach-
hausen, Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, 
Neuenstadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, 
Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegels-
bach, Untereisesheim, Weinsberg, Widdern, 
Wüstenrot

11 Schwäbisch 
Hall – 
Hohenlohe

Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang –
Schwäbisch
Gmünd

Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, 
Böbingen an der Rems, Durlangen, Eschach, 
Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlin-
gen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, 
Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, 
Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Sprait-
bach, Täferrot, Waldstetten
Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, 
Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, 
Großerlach, Kirchberg an der Murr, Murr-
hardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach 
an der Murr, Weissach im Tal

13 Aalen – 
Heidenheim

Landkreis Heidenheim
Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, 
Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), 
Essingen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am 
Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberko-
chen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, 
Tannhausen, Unterschneidheim, Westhau-
sen, Wört

14 Karlsruhe-
Stadt

Stadtkreis Karlsruhe

15 Karlsruhe-
Land

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggen-
stein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondels-
heim, Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, 
Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, 
Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rheinstet-
ten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walz-
bachtal, Weingarten (Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neck-
arhausen, Eppelheim, Heddesheim, 
Hemsbach, Hirschberg an der Bergstraße, 
Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schries-
heim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim

19 Odenwald – 
Tauber

Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis
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20 Rhein-
Neckar

Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, 
Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, 
Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, 
Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, 
Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckar-
bischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, 
Nußloch, Rauenberg, Reichartshausen, Sand-
hausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, 
Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, 
Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzen-
hausen

21 Bruchsal – 
Schwetzin-
gen

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, 
Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, 
Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östrin-
gen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäu-
sel
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hocken-
heim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, 
Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, 
Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, 
Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, 
Horben, Ihringen, March, Merdingen, Merz-
hausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, 
Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach – 
Müllheim

Landkreis Lörrach
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, 
Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggin-
gen, Eschbach, Hartheim am Rhein, Heiters-
heim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, 
Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, 
Sulzburg

26 Emmendin-
gen – 
Lahr

Landkreis Emmendingen
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, 
Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstet-
ten, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, 
Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, 
Mühlenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, 
Schwanau, Seelbach, Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad 
Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, 
Durbach, Gengenbach, Hohberg, Kappel-
rodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, 
Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, 
Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, 
Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rhei-
nau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, 
Seebach, Willstätt, Zell am Harmersbach

28 Rottweil – 
Tuttlingen

Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen

29 Schwarz-
wald-
Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), 
Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz

31 Waldshut Landkreis Waldshut
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, 
Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg 
(Schwarzwald), Friedenweiler, Glottertal, 
Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, 
Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, 
St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen, 
Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen
33 Tübingen Landkreis Tübingen

Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Gros-
selfingen, Hechingen, Jungingen, Rangen-
dingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach
Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad 
Wurzach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis
Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, 
Illmensee, Pfullendorf, Wald

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amt-
zell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Bai-
enfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, 
Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, 
Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, Grün-
kraut, Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, 
Isny im Allgäu, Königseggwald, Leutkirch im 
Allgäu, Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Un-
terwaldhausen, Vogt, Waldburg, Wangen im 
Allgäu, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wolfegg, 
Wolpertswende

38 Zollernalb –
Sigmaringen

Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, 
Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, 
Hohentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, 
Leibertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, 
Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwenningen, 
Sigmaringen, Sigmaringendorf, Stetten am 
kalten Markt, Veringenstadt
Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, 
Dautmergen, Dormettingen, Dotternhau-
sen, Geislingen, Haigerloch, Hausen am 
Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, 
Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straß-
berg, Weilen unter den Rinnen, Winterlingen, 
Zimmern unter der Burg

 

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
 
Begründung: 
1. Allgemeiner Teil 
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor für die 
Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. Sie fungiert 
daher gleichsam als natürliche Bremse für die Anzahl der auszuglei-
chenden Überhangmandate. Die Anzahl der direkt zu wählenden 
Abgeordneten kann durch den zusätzlich hinzugekommenen Fak-
tor des Stimmensplittings durch die Einführung der Zweitstimme 
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bei der Wahlrechtsreform vom 6. April 2022 
zu einer erheblichen Aufblähung des Par-
laments führen. Eine Reduktion der Anzahl 
der Wahlkreise für die Wahl zum 18. Land-
tag von Baden-Württemberg minimiert 
diese Gefahr in erheblichem Maße und 
stellt gleichzeitig die Arbeitsfähigkeit des 
Parlaments durch die unveränderte und 
bewährte Bewahrung der Sollgröße von 
120 Abgeordneten sicher. Die Reduktion 
des Risikos einer Aufblähung gewährleistet 
damit, die entstehenden Kosten für die öf-
fentlichen Haushalte in einem Rahmen zu 
halten, der nicht unkalkulierbar durch das 
Wahlverhalten der Bevölkerung nach oben 
getrieben werden kann. Zudem würde 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments unter 
einer zu hohen Anzahl an Abgeordneten 
vielfältig leiden, beispielhaft sei der hohe 
Aufwand für zusätzlich benötigte oder um-
zustrukturierende Räumlichkeiten – etwa 
des Plenarsaals – sowie die Erstausstattung 
zusätzlicher Mandatsträger mit den für die 
Mandatsarbeit notwendigen Arbeitsmit-
teln erwähnt. Die Reduktion der Anzahl 
der Wahlkreise und damit der erringbaren 
Direktmandate wirkt dem mit der bereits 
erfolgten Umstellung auf ein Zweistimmen-
wahlrecht hinzugekommenen Faktor des 
Stimmensplittings als potenziellem Treiber 
der Parlamentsgröße entgegen, entlastet 
die öffentlichen Haushalte und stellt die Ar-
beitsfähigkeit des Parlaments sicher.
Die Sollgröße des Landtags von Ba-
den-Württemberg bleibt durch den Ge-
setzentwurf unberührt weiterhin bei 120 
Abgeordneten, kann diese aber nicht mehr 
in erheblichem Maße übersteigen.
 
2. Einzelbegründung
Zu Artikel 1 - 
Änderung des Landtagswahlgesetzes
Zu Nummer 1
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate 
korreliert dann positiv mit der Parlaments-
größe, wenn die stärkste Partei sehr viele 
Direktmandate erringt, gleichzeitig aber 
ein Zweitstimmenergebnis erreicht, das zu 
weniger Mandaten führen würde als die 
Anzahl der gewonnenen Direktmandate. 
Die Differenz zwischen der dem Zweitstim-
menergebnis entsprechenden Anzahl an 
errungenen Mandaten und der über diese 
Zahl hinausgehenden, direkt von dieser 
Partei gewonnenen Mandate nennt man 
Überhangmandate. Diese müssen mit so-
genannten Ausgleichsmandaten so lange 
bei den anderen Parteien, die den Einzug 
in den Landtag geschafft haben, aufgefüllt 
werden, bis die Mandatsverteilung dem 
Zweitstimmenergebnis entspricht. Wird 
die Anzahl an Direktmandaten verringert, 
führt das automatisch auch zu einer Verrin-
gerung des Risikos einer Vergrößerung des 
Parlaments. Dies ist das Ziel des Gesetzent-
wurfs.
Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl 
zugrunde, die in einem Zweistimmenwahl-
recht in Baden-Württemberg durchgeführt 
wurde – die Bundestagswahl am 26. Sep-

tember 2021 – und errechnet die Größe 
des Landtags anhand des Wahlverhaltens 
der Bevölkerung bei dieser Wahl und der 
Direktmandatsanzahl 70, ergibt sich daraus 
eine Parlamentsgröße von ca. 214 Abge-
ordneten bei einer Sollgröße des Landtags 
von 120. Legt man die Direktmandatsanzahl 
38 zugrunde, ergibt sich aus dem Wahlver-
halten der Bevölkerung am 26. September 
2021 eine Parlamentsgröße von ca. 120, was 
der Sollgröße entspricht. Die Änderung der 
Anzahl der Direktmandate auf 38 wird da-
durch erreicht, dass der Zuschnitt der Wahl-
kreise durch die Übernahme der Struktur 
der 38 baden-württembergischen Bundes-
tagswahlkreise vorgenommen wird, für die 
je ein Bewerber direkt in den Landtag von 
Baden-Württemberg gewählt wird. Num-
mer 1 regelt dabei die Anzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten, Nummer 2 die 
Anzahl der Wahlkreise.
 
Zu Nummer 2
Die angestrebte Reduktion des Risikos 
einer Parlamentsaufblähung benötigt zwei 
Änderungen im Landtagswahlgesetz, da 
für die Reduktion der zu vergebenden 
Direktmandate auch die Reduktion der 
Wahlkreise vorgenommen werden muss, 
um pro Wahlkreis ein Direktmandat zu 
gewährleisten. Die beiden zur Änderung 
des Landtagswahlrechts hin zu einem 
Zweistimmenwahlrecht vom Landtag von 
Baden-Württemberg angehörten Sachver-
ständigen haben die Reduktion der Wahl-
kreismandate empfohlen. Prof. Dr. Joachim 
Behnke konstatiert: „Ideal wäre eine Größe 
von ca. 40 Wahlkreismandaten."
Der Gesetzentwurf berücksichtigt 
diese Empfehlung.
 
Zu Nummer 3
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, 
dass eine komplizierte Entscheidungsfin-
dung innerhalb der politischen Landschaft, 
wie ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aus-
sehen müsste, nicht notwendig wird, indem 
bereits bestehende Wahlkreise verwendet 
werden, wenngleich für eine andere Wahl.
Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und 
die Übernahme der Zuschnitte der Bun-
destagswahlkreise führt mit einer sehr 
hohen Wahrscheinlichkeit dazu, dass die 
Zuschnitte bereits den Erfordernissen des 
Wahlrechts genügen, was die Höchstabwei-
chungen in der Anzahl der Wahlberechtig-
ten betrifft.
 
Zu Artikel 2 - Inkrafttreten
Bereits die kommende Landtagswahl wird 
im Zweistimmenwahlrecht erfolgen, wes-
halb die Reduktion der Wahlkreise auch be-
reits zur kommenden Wahl erfolgen sollte. 
Überdies müssen sich die Parteien für die 
Aufstellungen ihrer Kandidaten und Lan-
deslisten vorbereiten können. Das Inkraft-
treten sollte deshalb rasch erfolgen.“

Bericht aus der  
Gemeinderatssitzung  
vom 08.04.2025
Bürgermeisterin Marina Jung begrüßte zu 
Beginn der öffentlichen Sitzung die 14 Ge-
meinderatsmitglieder sowie zahlreiche Zu-
hörer sehr herzlich.
Die Sitzung fand im Sitzungssaal des Rat-
hauses statt.
 
TOP 1
Bekanntgabe der am 18.03.2025 
in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse gemäß § 35 Abs. 
1 Gemeindeordnung
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18. 
März 2025 keine nichtöffentlichen Beschlüs-
se gefasst.
 
TOP 2
Schulbericht der Homburgschule für das 
Schuljahr 2024/2025
Schulleiterin Angi Sitta führte kurz in das 
Thema ein, nachdem sich Gemeinderat und 
Verwaltung bereits vor der Gemeinderats-
sitzung  in einem Rundgang einen Überblick 
über die Räumlichkeiten im Schulgebäude 
und der Schulturnhalle der Homburgschule 
verschafft hatten.
 
Bereits seit dem Schuljahr 2012/2013 bietet 
die Gemeinde auch Schulsozialarbeit an 
der  Ganztagsgrundschule an und seit 2017 
ist Beate Hafner in der Schulsozialarbeit 
tätig. Die Diplom-Sozialpädagogin ist mit 
50 % bei Mutpol – Diakonische Jugendhil-
fe Tuttlingen e.V. beschäftigt und hat dem 
Gemeinderat einen ausführlichen Tätig-
keitsbericht über das laufende Schuljahr 
präsentiert.  
Die Schulsozialarbeit leistet eine wertvolle 
Unterstützung ergänzend zum Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der Schule und 
hat positive Auswirkungen auf das Schul-
leben insgesamt. Schulsozialarbeit ist ein 
Leistungsangebot der Jugendhilfe an der 
Schule. Mit dem differenzierten Instru-
mentarium der Schulsozialarbeit, die auch 
Eltern erreicht und einbindet, können so-
ziale Benachteiligungen ausgeglichen und 
individuelle Problemlagen besser bewältigt 
werden. Schulsozialarbeit trägt so zur Stabi-
lisierung des Schulerfolgs zur gesellschaftli-
chen Integration bei.
 
Auf Anfrage aus dem Gemeinderat erklärte 
die Schulleiterin, der Platzbedarf sei für die 
nächsten Jahre noch gedeckt, allerdings 
gehe die Entwicklung beim Unterrichtssys-
tem in Richtung Individualisierung. Die Ver-
sorgung mit Lehrern sei im Moment gut,  vo-
raussichtlich auch im kommenden Schuljahr. 
Der Gemeinderat war sich einig, dass die 
Schule insgesamt über gut gepflegte, schö-
ne Räume verfüge und gut aufgestellt sei.

Bürgermeisterin Marina Jung ergänzte, für 
die Ganztagsschule und die verlässliche Be-
treuung sei der vom Gemeinderat beschlos-
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sene Personalschlüssel umgesetzt worden 
und man sei auch für die flächendeckende, 
verpflichtende Einführung der Ganztags-
betreuung im kommenden Jahr mit einer 
voraussichtlich leichten Aufstockung des 
Personals gut gewappnet.
 
Der Gemeinderat nahm den Tätigkeitsbe-
richt der Schulsozialarbeit sowie den Schul-
bericht zustimmend zur Kenntnis.

TOP 3
Spielplatzkonzeption - Vorstellung der 
Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung
Gemeinsam mit dem Büro 365° freiraum 
+ umwelt aus Überlingen wurde von der 
Verwaltung die Bestandsaufnahme für die 
Spielplatzkonzeption im Hinblick auf die 
Flächenverhältnisse und die Einwohnerda-
ten durchgeführt und aufgenommen.  
 
Landschaftsarchitekt Fregin und Frau Dalle 
vom Planungsbüro präsentierten dem Gre-
mium und der Bürgerschaft die Bestands-
aufnahme sowie die Ergebnisse der in allen 
drei Ortschaften durchgeführten Bürger-
werkstätten. Dabei waren Flächen gemein-
sam besichtigt sowie Vorschläge und Ideen 
für eine Gestaltung gesammelt worden. Die 
Beteiligung war insgesamt nicht sehr hoch; 
in Worndorf und Schwandorf hatten jedoch 
die meisten interessierten Bürgerinnen und 
Bürger teilgenommen.
Für die Spielplatzkonzeption sind im Haus-
halt 2025 Planungskosten in Höhe von 
30.000€ veranschlagt.
Die Ergebnisse aus der Vorstellung wurden 
vom Gremium zur Kenntnis genommen. Die 
Vorschläge werden in einer Klausurtagung 
des Gemeinderats im Mai 2025 diskutiert 
und priorisiert. Außerdem soll ein zeitlicher 
Umsetzungsplan festgelegt werden.
 
TOP 4
Feuerwehrwesen - Einbau einer Absau-
ganlage im Feuerwehrmagazin Neuhau-
sen und Umstellung des Einsatzstellen-
funks auf digitale Technik
Auftragsvergaben
Im Rahmen einer Überprüfung des Feuer-
wehrmagazins durch Vertreter der Unfall-
kasse Baden-Württemberg im Mai 2023 
wurde unter anderem bemängelt, dass in 
der Fahrzeughalle Neuhausen keine Absau-
ganlage vorhanden ist.
Der Gesamtfeuerwehrkommandant hat 
hierzu der Verwaltung zwei Angebote vor-
gelegt. Das Angebot der Firma Plymovent 
aus Troisdorf beläuft sich auf 22.111,60 Euro 
und das Angebot der Firma Geovent aus 
Dänemark beläuft sich auf 30.079,62 Euro 
für die Absauganlage samt Installation und 
Inbetriebnahme.
 
Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben muss 
außerdem der Feuerwehr-Einsatzstellen-
funk auf digitale Technik umgestellt wer-
den. Hierzu müssen neue digitale Einsatz-
stellenfunkgeräte beschafft werden. Die 
Landkreisverwaltung – Kreisbrandmeis-
ter – hat für alle Feuerwehren zentral drei 

Angebote zur Beschaffung von Motorola 
HRT MXP600 und Sepura-Funkgeräten 
eingeholt. Der günstigste Bieter von Mo-
torola-Funkgeräten, die seitens des Kreis-
brandmeisters favorisiert werden, ist die 
Firma Meder CommTech GmbH aus Singen. 
Das Angebot beläuft sich einschließlich Zu-
behör auf 1.025 Euro pro Stück. Für die Ge-
meindefeuerwehr Neuhausen werden 34 
Funkgeräte sowie vier Ladestationen benö-
tigt. Somit beläuft sich der Gesamtauftrag 
auf 35.090,38 Euro.
 
Seitens des Landes werden die Funkgeräte 
mit 250 Euro pro Stück, insgesamt also mit 
8.500 Euro, bezuschusst.
 
Für die Anschaffung einer Absauganlage 
sind im Haushaltsplan 2025 Planmittel in 
Höhe von 30.000 Euro veranschlagt, für die 
digitalen Einsatzstellenfunkgeräte Planmit-
tel in Höhe von 44.000 Euro. Beide Maßnah-
men sind somit finanziert.
 
Der Gemeinderat hat der Anschaffung einer 
Absauganlage bei der Firma Plymovent aus 
Troisdorf zum Angebotspreis von 22.111 60 
Euro einstimmig zugestimmt, ebenso der 
Anschaffung von 34 Feuerwehr-Einsatzstel-
lenfunkgeräten der Marke Motorola HRT 
MXP600 sowie 4 Motorola-Ladegeräten bei 
der Firma Meder CommTech GmbH aus Sin-
gen zum Angebotspreis von 35.090,38 Euro.

Auf Anfrage aus dem Gremium erklärte Bür-
germeisterin Jung, eine Absauganlage für 
die Feuerwehr Schwandorf werde im Rah-
men der Umbaumaßnahmen ebenfalls in-
stalliert; das Feuerwehrmagazin Worndorf 
werde zu einem späteren Zeitpunkt ausge-
stattet.
 
TOP 5
Nutzungsänderung des bestehenden 
Gartenhauses zu einer Kleinwohnung
Auf den Grundstücken, Flst.-Nr. 488, 489, 
Südstraße 4 und 6, ist eine Nutzungsände-
rung des bestehenden Gartenhauses zu 
einer Kleinwohnung geplant.
 
Das Bauvorhaben befindet sich nicht im 
Geltungsbereich eines rechtskräftigen Be-
bauungsplans. Somit handelt es sich hierbei 
um ein Vorhaben nach § 34 Baugesetzbuch 
(BauGB). Demnach wird die Zulässigkeit des 
Bauvorhabens danach beurteilt, wie sich 
dieses in die umliegende Bebauung ein-
fügt. Die Kriterien hierfür liegen unter ande-
rem in der Art und dem Maß der baulichen 
Nutzung. Bauliche Änderungen an den 
Grundzügen des Gebäudes sind nicht vor-
gesehen. In diesem Bereich befinden sich 
bereits einige Wohnhäuser. Somit würde 
die Nutzungsänderung des Gartenhauses 
als Kleinwohnung in die bereits vorhande-
ne Nutzung passen. Städtebaulich ist das 
Vorhaben zu begrüßen, da dadurch neuer 
Wohnraum geschaffen werden soll.
Nach Auskunft der Baurechtsbehörde Tutt-
lingen bestehen gegen das Bauvorhaben 
keine Einwände.

Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der 
Verwaltung und erteilte das Einvernehmen 
einstimmig.
 
TOP 6
Errichtung von vier Speichercontainern 
und zwei Trafos in Worndorf
Dem Gemeinderat lag eine Bauvoranfrage 
zur Errichtung von vier Speichercontainern 
und zwei Trafos auf dem Grundstück, Flst. 
Nr. 351, Oberdorfstraße 17, in Worndorf vor.
Das zu bebauende Grundstück liegt im Au-
ßenbereich. Somit ist das Vorhaben nach
§ 35 Baugesetzbuch (BauGB) zu bewerten. 
Bauvorhaben im Außenbereich können ge-
nehmigt werden, wenn diese unter ande-
rem der öffentlichen Versorgung mit Elektri-
zitätsdienstleistungen dienen. Derzeit prüft 
die Baurechtsbehörde, ob das Bauvorhaben 
tatsächlich der öffentlichen Versorgung mit 
Elektrizität dient oder ob es sich um eine 
private Vermarktung des Stroms handelt.
Der Ortschaftsrat Worndorf hat sich mit 
dem Bauantrag in seiner öffentlichen Sit-
zung am Tag vor der Gemeinderatssitzung 
befasst. Ortsvorsteher Schäpke unterrich-
tete den Gemeinderat, der Ortschaftsrat 
habe auf der Grundlage der vorliegenden 
Pläne dem Vorhaben nicht zugestimmt. Der 
Standort auf privater Fläche sei nicht exakt 
ausgewiesen, an dieser Stelle aber allge-
mein sehr kritisch. Auch das Argument der  
Sicherstellung der Stromversorgung durch 
das Vorhaben sei sehr fraglich.
 
Der Gemeinderat sah es ähnlich und lehnte 
die Erteilung des Einvernehmens einstim-
mig bei einer Enthaltung ab.
 
Aus dem Gemeinderat wurde die Verwal-
tung gebeten, insbesondere im Bereich 
von Bauvorhaben Unterlagen mit minderer 
Qualität nicht mehr einzubringen.
 
TOP 7
Bauantrag zum Einbau eines Pferdeof-
fenstalles in eine bestehende Lager-
halle für landwirtschaftliche Geräte in 
Worndorf (Nutzungsänderung)
Der Bauantrag war noch vor der Gemein-
deratssitzung vom Antragsteller zurück-
genommen worden und stand somit nicht 
mehr zur Beratung an.
 
TOP 8
Antrag auf Förderung nach der Richtlinie 
der Gemeinde zur Förderung von Wohn-
raum und der Reduzierung von Leerstän-
den für das Anwesen "Danningen 10"
Für das Gebäude Danningen 10 in Worndorf 
wurde ein Antrag auf Förderung nach der 
Ziffer 5 - Abriss und Neubau - der Richtli-
nie zur Förderung von Wohnraum und der 
Reduzierung von Leerständen gestellt. Das 
Gebäude soll einschließlich des Ökonomie-
teils abgebrochen werden und es ist an des-
sen Stelle ein neues Wohnhaus geplant.
 
Nach Überprüfung durch die Verwaltung 
sind alle Fördervoraussetzungen erfüllt. 
Es handelt sich um ein Objekt im Innenbe-
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reich, welches 1953 erbaut wurde, und seit 
Januar 2024 leer steht. Bei einem umbauten 
Raum von 2.037 Kubikmetern wird davon 
ausgegangen, dass die maximale Förder-
summe in Höhe von 20.000 Euro (2.037 m³ 
x 12 Euro) gewährt werden kann. Hinzu 
kommt noch ein Kinderzuschlag von 2.500 
Euro. Die Auszahlung erfolgt entsprechend 
der Ziff er 5.6 der genannten Richtlinie nach 
dem erfolgten Abbruch und der Bezugsfer-
tigkeit des Neubaus.
Der Gemeinderat hat die Verwaltung zum 
Abschluss einer Fördervereinbarung mit 
den Eigentümern des Anwesens „Dannin-
gen 10“ ermächtigt.

TOP 9
Annahme von Spenden
Aufgrund des sich in den letzten Jahren zu-
gespitzten Themas „Geldautomatenspren-
gungen“ hat die Kreissparkasse Tuttlingen 
als Präventionsmaßnahme die Räume, in 
dem sich Geldautomaten befi nden, nachts 
abgeschlossen. Dadurch war in der Filiale 
Neuhausen der immerwährende Zugriff  
auf den bis dato vorhandenen Defi brillator 
nicht mehr gegeben. Aus diesem Grund hat 
die Kreissparkasse Tuttlingen der Gemeinde 
angeboten, den Defi brillator kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, sowie sich an den Kos-
ten für eine Verschlussbox mit einer Spende 
in Höhe von 400 Euro zu beteiligen. Mit der 
Spende konnten die Anschaff ungskosten 
für die Verschlussbox für den Defi brillator 
reduziert werden. Der gespendete Defi bril-
lator wurde bekanntlich am Eingang zum 
„alten Rathaus“ aufgehängt. 

Der Gemeinderat hat der Annahme der 
Sachspende – Defi brillator – in geschätzter 
Höhe von 175 Euro, sowie der Geldspende 
in Höhe von 400 Euro von der Kreissparkas-
se Tuttlingen einstimmig zugestimmt.

TOP 10
Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges
1. Aufnahme eines Investitionskredits 

bei der KfW 
  Um einen Teil der Kassenkredite abzu-

lösen, hat die Gemeinde einen geför-
derten Investitionskredit bei der KfW 
Bank in Höhe von 1,985 Millionen Euro 
für die Straßensanierungsmaßnahmen 
in der Tanningerstraße aufgenommen. 
Die Zinskonditionen liegen bei 2,9 % bei 
einer zehnjährigen Zinsbindung.

2. PEFC-Zertifi zierung 
  Die Gemeinde hat sich bereits seit dem 

Jahr 2000 per Selbstverpfl ichtungser-
klärung verpfl ichtet, die Waldbewirt-
schaftung nach den PEFC-Standards 
durchzuführen. Der Gemeinde wurde  
erneut eine  Zertifi zierungsurkunde 
ausgestellt, die bis 22.03.2030 gültig ist.

3. Ausführungsmängel in der 
Lehrenstraße 

  Gemeinderat Vogler hat Ausführungs-
mängel bei den Breitbandarbeiten in 
der Lehrenstraße kritisiert.  

Abfalltermine
April
Papiermüll
Freitag, 25.04.2025

Werttonnen & 
Werttonnen 1100 Liter
Dienstag, 29.04.2025

Mai
Biomüll
Freitag, 02.05.2025

Restmüll 4-wöchentlich
Donnerstag, 08.05.2025

Biomüll
Donnerstag, 15.05.2025

Grünschnittannahmestellen
Gewann Buch, 78579 Neuhausen 
ob Eck, Öff nungszeiten: 
Samstags 9.00-12.00 Uhr
Kronenareal, 78579 Oberschwandorf, 
Öff nungszeiten: Samstag 
(1.+3.) 9.45-11.00 Uhr
Aussiedlerhof Langeäcker 1, 
78579 Worndorf, Öff nungszeiten: 
Samstag (1.+3.) 9.30-10.30 Uhr
Holzach 5, 78579 Neuhausen ob Eck, 
Öff nungszeiten: 
Samstag (1.+3.) 9.00-9.30 Uhr

Müllabfuhr

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Bücherei Neuhausen

Die Bücherei bleibt wegen der Oster-
ferien in der Woche vor Ostern, von 
Dienstag, 15.04.25  bis einschl. Grün-
donnerstag, 17.04.2025 2024 geschlos-
sen. Ab Dienstag, den 22.04.2025 sind 
wir gerne wieder für Sie da.  Wir wün-
schen unseren Leserinnen und Lesern 
und allen Kindern ein schönes Oster-
fest und einige erholsame Tage. 
Ihr Team der Gemeindebücherei Neu-
hausen ob Eck
PS: Am Freitag, den 2.5.2025 haben 
wir wegen Brückentag nach dem 
Maifeiertag ebenfalls geschlossen. 

Obst- und Gartenbauverein
Handarbeitstreff  im Alpenblick. Don-
nerstag, den 17.04.2025,  15.00 Uhr bis ca. 
18.00 Uhr. Hierzu laden wir alle Mitglieder 
recht herzlich in den Werkraum im „Alpen-
blick“ ein. Gäste, auch ohne Strickzeug, sind 
herzlich willkommen. Handarbeiten und 
Unterhaltung bei Kaff ee und Tee.

Der aktuelle Gartentipp aus 
der Verbandszeitschrift „Obst 
und Garten“  und eigene Texte 
OGV-Neuhausen 
Blütensträucher auslichten
Nach der Blüte dürfen Sie die früh blü-
henden Sträucher auslichten. Doch 
Vorsicht: Alle Ziergehölze verlangen 
einen individuellen Schnitt! So entfernt 
man bei Forsythien in der Hauptsache 
die dreijährigen und – falls vorhanden 
– noch älteren Triebe. Die einjährigen 
und zweijährigen Triebe werden bes-
tenfalls etwas ausgelichtet, aber nicht 
eingekürzt.

Stroh an Erdbeeren
Bei Erdbeeren kann ab Ende April Stroh 
zwischen den Reihen eingelegt wer-
den als Schutz gegen das Verschmut-
zen der Früchte mit Erde. Dadurch 
werden auch Fruchtfäulen deutlich 
reduziert. Im Englischen heißen die 
Erdbeeren "Strawberries", also Stroh-
beeren.

Kein Frühschoppen an Ostern
Am Ostersonntag, 20. April 2025 fi ndet kein
Frühschoppen statt.

Schwandorf

Schwandorfer Förderverein
Am 25. April um 20:00Uhr fi ndet die Gene-
ralversammlung des Schwandorfer Förder-
vereines im Narrenstüble in der alten Orts-
verwaltung in Oberschwandorf statt.
Tagesordnung:
1. Eröff nung und Begrüßung.
2.  Berichte des Gesamtvorstandes.
3. Kassenprüfungsbericht.
4.  Entlastung der Vorstandschaft.
5. Wahlen
6.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung 
sind vor der Sitzung schriftlich an den Vor-
stand einzureichen.
Wir möchten zu unserer Generalversamm-
lung alle Mitglieder und Gäste einladen.
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Sportverein Schwandorf
Lust auf Sport und Geselligkeit?
Wir Jedermänner treffen sich jeden Don-
nerstag, unter der Leitung von Günter Kohli! 
Im Winter spielen wir Volleyball in der Halle, 
zum Warm up gibt es Gymnastik (für Jeder-
mann) – ein großer Spaß.
Wenn die Sonne scheint, geht’s im Som-
mer aufs Rad oder beim Walken durch die 
Natur. Egal für welche Aktivität du dich ent-
scheidest, der Spaß steht im Mittelpunkt! 
Nach dem Sport freuen wir uns auf geselli-
ge Stunden zusammen – plaudern, lachen 
und neue Freundschaften schließen. Schau 
doch mal vorbei, wir freuen uns auf dich!
Gemeinsam aktiv sein macht einfach mehr 
Freude!
Im Sommer treffen wir uns um 18:00 Uhr 
am Sportplatz, Oberschwandorf, bei Regen 
18:45 Uhr in der Sporthalle!
Noch Fragen: Bernd Püschel; 07777 9398678

Wanderverein Schwandorf
Wanderverein Schwandorf e.V.
Am Sonntag 27.04.1925 findet unsere erste 
Wanderung für dieses Jahr statt
Treffpunkt ist am Bürgersaal Schwandorf 
um 14.00 Uhr.
Wir Wandern in Reute, anschliesend Einkehr 
zum "Dinnele Essen" bei Fam. Gomaringer
Wanderführer ist Cindy Kabisreiter. Anmel-
dung ist nötig.
Anmeldung nur bei Cindy oder
 Conni Kabisreiter unter Tel 07777 7621
oder über Whats App Gruppe
Wir hoffen auf zahlreiche beteiligung

Worndorf

Freiwillige Feuerwehr,  
Abt. Worndorf
Am Donnerstag den 17.04.25 findet um 
19:30Uhr unsere nächste Übung statt
Um pünktliches und vollzähliges Erschei-
nen wird gebeten.

Landfrauen Worndorf
Frauenfrühstück
"Dem Gehirn auf die Sprünge helfen"- 
Heiterer Vortrag rund um das Gedächt-
nis 
Die Worndorfer Landfrauen laden für Sams-
tag, den 26.04.2025, zu einem Frauenfrüh-
stück mit der Gedächtnistrainerin Birgit 
Leibold aus Tuttlingen ein. Der humorvolle 
Vortrag bietet einen leichten, unterhaltsa-
men Einstieg in die Welt des Gedächtnist-
rainings und die Macht der Merktechniken. 
Es werden Übungen aus dem Gedächtnist-
raining, sowie fantasievolle Merkmethoden 
zum kreativen Speichern von Namen, oder 
Fakten vorgestellt und eingeübt. Allgemei-
ne Tipps und Wissenswertes zum Thema 
Gehirn runden den Aktiv-Vortrag ab. Es be-

darf keinerlei Vorkenntnisse und es wird kein 
Wissen abgefragt!
Das Treffen beginnt mit einem reichhalti-
gen Frühstück um 9:00 Uhr im Bürgersaal 
Worndorf. Ab 10.00 Uhr beginnt der Vortrag.

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 €, für Vor-
trag und Frühstück einschl.Getränken. Auch 
Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.
Wir freuen uns, wenn Teilnehmer etwas zum 
Frühstücksbuffet beitragen möchten, ganz 
egal was es ist. Zur besseren Planung, dies 
bitte bei der Anmeldung schon mitteilen.
Anmeldung bis Dienstag 22.04.2025 bei 
Sigrun Bogolowski Tel. 07777 920044, 
whatsapp 0160 278 3375 oder 
email: sigrun.bogolowski@gmx.de
Wir freuen uns auf zahlreiche 
Teilnehmer. 

Birgit Leibold 
Foto:  Birgit Leibold 

Kirchen

Evangelische  
Eckstein-Kirchengemeinde 
Neuhausen ob Eck und  
Emmingen-Liptingen
Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck und 
Friedenskirche in Emmingen-Liptingen
 
Der Wochenspruch aus der Bibel
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er sei-
nen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren werden, son-
dern das ewige Leben haben. Joh. 3,16
 
Donnerstag, 17.04.2025 - 
Gründonnerstag
07.00 Uhr   Passionsandacht in der Gerva-

siuskirche mit anschließendem 
Frühstück im Gemeindesaal.

  Wir freuen uns auf alle, die diese 
Möglichkeit wahrnehmen und 
gemeinsam mit uns diese be-
sondere Zeit erleben möchten

 
19.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in 

der Gervasiuskirche mit Pfarre-
rin Karoline Bortlik

 
Freitag, 18.04.2025 - Karfreitag
09.30 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl 

und Kirchenkaffee in der Frie-
denskirche mit Prädikantin Bri-
gitte Müller

 
Sonntag, 20.04.2025 - Ostersonntag
09.30 Uhr   Gottesdienst in der Gervasius-

kirche mit Pfarrerin Karoline 
Bortlik.

  Der ökumenische Singkreis 
wird den Gottesdienst musika-
lisch begleiten.

11.00 Uhr   Gottesdienst in der Friedenskir-
che mit Pfarrerin Karoline Bort-
lik.

 
Montag, 21.04.2025 – Ostermontag
08.30 Uhr   Auferstehungsfeier mit dem 

Posaunenchor auf dem Fried-
hof in Neuhausen ob Eck mit 
Pfarrer Jürgen Schuster

 
Aktuelle Angebote des Bezirksjugend-
werks für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene
 
Jungscharcamp in Irndorf vom 09.08.2025 
bis 18.08.2025 für Kinder von 9 bis 13 Jahren 
- Es gibt noch freie Plätze
10 Tage Abenteuer pur. Gelächter und fröh-
liche Stimmen an allen Ecken und Enden 
des Zeltplatzes, Rauchschwaden steigen 
über dem Lagerfeuer auf, ein guter Duft aus 
der Küche umweht das Zeltlagergelände...
Anmeldung:  https://www.ejw-bezirktut.
de/jungscharcamp-irndorf/
 
Erste-Hilfe-Kurs 2025...  mit Sicherheit in 
der Jugendarbeit 09.-10.05.2025 in Aldin-
gen, Evang. Gemeindehaus. Richtig helfen 
können – ein gutes Gefühl. Der Kurs kann für 
den Führerschein und die Juleica anerkannt 
werden, richtet sich primär an Mitarbeiten-
de oder eignet sich auch als Auffrischung. 
Anmeldung bis spätestens 30.04.2025 max. 
16 Teilnehmende
Anmeldung:  
https://www.ejw-bezirktut.de/erstehilfe/
 
Wort im Abendkleid – 
Ein Kleinkunst-Abend für Frauen Samstag, 
03.05.2025 um 19.30 Uhr Trossingen, Johan-
nes-Spreter-Gemeindehaus. Ankommen 
ab 19.00 Uhr Ein Abend zum Sitzen und 
Lauschen mit Ralf und Daniela Helfrich mit 
einem neuen Bühnenprogramm: „Es gibt 
außerordentlich viel Mut in der Welt!“ Eine 
Konzertlesung über Heldentum und Feig-
linge. Die göttlichen Momente, wo der Mut 
ins Herz fällt und die Angst das Weite sucht.
Fingerfood und Getränke in der Pause er-
hältlich. Der Eintritt zu diesem Abend ist 
frei. Um Spenden für die Kosten wird gebe-
ten. Veranstalter: Evang. Jugendwerk Bezirk 
Tuttlingen Anmeldung: 
https://www.ejw-bezirktut.de/alle-events/
 
Pfarramt
Die Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Di-
strikt Tuttlingen und Tuttlingen Umland 
übernehmen weiterhin die Vertretungen 
für unser Pfarramt.
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Bei Trauerfällen wenden Sie sich bezüglich 
Bestattungen bitte direkt an das Gemein-
debüro in Tuttlingen unter 07461/927522 
oder an das Dekanatamt Tuttlingen unter 
07461/12863.
 
Gemeindebüro/Assistenz der 
Gemeindeleitung
Juliane Sauter-Manz, Telefon: 07467/385, Ju-
liane.Sauter-Manz@elkw.de
Montag 08.00 Uhr – 10.00 Uhr, Dienstag und 
Mittwoch 08.30 Uhr - 11.00 Uhr
In den Osterferien ist das Gemeindebüro 
nicht dauerhaft besetzt
 
Evangelische 
Eckstein-Kirchengemeinde 
Neuhausen ob Eck und 
Emmingen-Liptingen, 
Stockacher Straße 2, 
78579 Neuhausen ob Eck
www.eckstein-kirchengemeinde.de
 
 

Katholische Kirchengemeinde
St. Maria Magdalena in Mühlheim/Donau 
mit St. Michael in Neuhausen ob Eck und St. 
Nikolaus in Stetten/Donau
 

Ostergruß

Barocker Engel mit Froher Botschaft
Mühlheim an der Donau

 
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
Er ist nicht hier, sondern er ist auferstan-

den.“
Botschaft der Hoffnung für diese Welt!

 
Wir, das Pastoralteam der SE Donau-Heu-

berg, wünschen allen Gemeindegliedern
ein mutmachendes, frohes und gesegnetes 

Osterfest und
viel Freude über die Auferstehung Jesu.

 
Ihr Pastoralteam der Seelsorgeeinheit 

Donau-Heuberg
 

Herzliche Einladung zu den 
Gottesdiensten
Mittwoch, 16.04.2025 
>18.30 Uhr   „Gesicht des Sonntags“ mit 

Pfarrer Meinrad Hermann zur 
Vorbereitung der Lesungstex-
te für Sonntag im kath. Ge-
meindehaus, Fridingen

 
Gründonnerstag, 17.04.2025 
19.00 Uhr   Feierliche Messe vom letzten 

Abendmahl in St. Michael

Karfreitag, 18.04.2025, 
Fast- und Abstinenztag
09.30 Uhr   Kreuzwegandacht in St. Maria 

Magdalena
15.00 Uhr   Liturgie vom Leiden und Ster-

ben Jesu Christi in St. Maria 
Magdalena

  Wortgottesdienst mit großen 
Fürbitten und Kreuzverehrung

  Wir sind während des Got-
tesdienstes eingeladen, das 
Kreuz durch eine Kniebeuge 
oder eine Verneigung zu ver-
ehren musikalische Gestal-
tung durch den Kirchenchor 
die Passion wird von einem 
Gesangsquartett gesungen

 
Karsamstag, 19.04.2025, 
Tag der Grabesruhe des Herrn
20.00 Uhr   Feierliche Osternacht in 
 St. Maria Magdalena  
  Segnung des Osterfeuers, Ein-

zug in die noch dunkle Kirche, 
Lichtfeier, Wortgottesdienst, 
Tauferneuerung mit Segnung 
des Osterwassers, Eucharistie-
feier mit Segnung der Oster-
speisen musikalische Gestal-
tung durch den Kirchenchor

  > Sie können im Vorraum der 
Kirche kleine Osterkerzen für 
1,- € kaufen.

 
Ostersonntag, 20.04.2025, Hochfest 
der Auferstehung des Herrn 
Bischof-Moser-Kollekte „Damit Glaube neu 
entzündet“
08.30 Uhr   Feierliches Hochamt in St. 

Maria Magdalena mit Seg-
nung der Osterspeisen   

10.30 Uhr   Feierliches Hochamt in St. Ni-
kolaus mit Segnung der Oster-
speisen

18.00 Uhr   Feierliche Ostervesper in St. 
Michael musikalisch mitge-
staltet durch das Fridinger 
Vocalensemble

18.00 Uhr   Rosenkranz in St. Nikolaus
 
Ostermontag, 21.04.2025
09.00 Uhr   Emmaus-Gang der Seelsorge-

einheit Donau-Heuberg
  1. Station: Treffpunkt in der 

Kirche St. Nikolaus in Stetten
  2. Station: Altenzentrum St. 

Antonius in Mühlheim
  3. Station: Rathausbrunnen in 

Mühlheim
Bitte bringen Sie für den 
Emmausgang Ihr Gotteslob mit.
Der Emmausgang findet bei jeder 
Witterung statt.
10.30 Uhr   Feierliche Eucharistiefeier in 

St. Maria Magdalena in Mühl-
heim für alle Gemeinden der 
SE Donau-Heuberg, zele-
briert durch das Pastoralteam 
und musikalisch mitgestaltet 
durch einen Chor, der sich aus 
Sängerinnen und Sängern 
unserer Kirchenchöre der SE 
zusammensetzt.

Donnerstag, 24.04.2025
> 15.00 - 
17.00 Uhr   Beichtgelegenheit im 
 Pfarrhaus Mühlheim
 
Freitag, 25.04.2025
19.00 Uhr   Eucharistiefeier in St. Michael
 
Gottesdienstordnung 
für die anderen Kirchengemeinden:
Freitag, 18.04.2025
10.00 Uhr   Fridingen: Kinderkreuzweg
10.00 Uhr  Irndorf: Kinderkreuzweg
15.00 Uhr  Fridingen
15.00 Uhr  Irndorf
15.00 Uhr  Kolbingen
17.00 Uhr  Renquishausen
Samstag, 19.04.2025
18.00 Uhr  Kolbingen - Lichtfeier
18.00 Uhr   Renquishausen - Lichtfeier
20.00 Uhr  Fridingen - Osternacht
Sonntag, 20.04.2025 
08.30 Uhr !!  Fridingen
08.30 Uhr !!  Renquishausen
10.30 Uhr  Irndorf
10.30 Uhr  Kolbingen  
 
 
Wochendienst bei Beerdigungen 
und Trauerfeiern:
Am Dienstag, 15.04.2025 - 
Gründonnerstag, 17.04.2025
und von Dienstag, 22.04.2025 - 
Freitag, 25.04.2025: 
Pastoralreferentin Jutta Krause, 
Fridingen, Tel. 07643/9918819 oder Handy 
0160 94824667
 
Tauftermine in Neuhausen
Sonntag, 25.05.2025 um 11.30 Uhr
Sonntag, 01.06.2025 um 11.30 Uhr
 
Karfreitag
An Karfreitag gedenken wir des Leidens 
und Sterbens Jesu am Kreuz. Als Zeichen 
der Trauer schweigen die Glocken und die 
Orgel. Die Ministranten ersetzen die Glo-
cken durch das traditionelle Rätschen.
Die Karfreitagsliturgie feiern wir um 15.00 
Uhr in der Kirche St. Maria Magdalena.
Herzliche Einladung!
 
Feierliche Ostervesper in Neuhausen
Am Ostersonntag, 20.04.2025 feiern wir 
um 18.00 Uhr in der Kirche St. Michael 
eine Ostervesper. Pfarrer Klose wird diese 
feierliche Vesper halten und musikalisch 
mitgestaltet wird sie durch das Fridinger 
Vocalensemble.

Wir laden alle recht herzlich dazu ein!

Fridingen: Mittwochtreff 
„Gesicht des Sonntags“ 
„Verstehst Du auch, was Du liest?“ (Apos-
telgeschichte 80,30)
Oft geht es doch so, dass beim eimaligen 
Hören der Lesungstexte aus der Hl. Schrift 
im Sonntagsgottesdienst das tiefere Ver-
ständnis und der Zusammenhang der Le-
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Emmausgang und zentraler  
Gottesdienst am Ostermontag  
für die Gemeinden der  
SE Donau-Heuberg
Herzliche Einladung an alle Gemeinde-

glieder der SE Donau-Heuberg
zum Emmausgang und anschließen-

den Feier der Heiligen Messe
am Ostermontag, 21.04.2025!

Der Emmausgang trägt das Motto
„Pilger der Hoffnung“.

Der Emmausgang beginnt um 9.00 
Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Stet-
ten. Zusammen laufen wir zu unserer 
zweiten Station. Diese befindet sich 
vor unserem Altenzentrum  
   St. Antonius in Mühlheim. Auch dort 
werden wir miteinander singen, beten 
und aus der Heiligen Schrift hören. Es 
geht weiter zum Rathausbrunnen, wo 
wir einen dritten spirituellen Halt ma-
chen werden. Auch dort werden wir 
miteinander Ostern und das Emmaus-
geschehen bedenken. Im Anschluss 
daran finden wir uns in unserer Kirche 
St. Maria Magdalena ein, um miteinan-
der die Messe zu feiern. Der Emmaus-
gang findet bei jeder Witterung statt! 
Bitte bringen Sie für den Emmausgang 
Ihr Gotteslob mit! Der Festgottes-
dienst findet um 10.30 Uhr für alle 
Gemeinden der SE Donau Heuberg 
statt. Die festlich gestaltete Eucharis-
tiefeier wird zelebriert durch das ge-
samte Pastoralteam, Ministrantinnen 
und Ministranten aus allen Gemeinden 
werden daran teilnehmen. Der beson-
dere festliche Charakter wird durch un-
seren „Ostermontagskirchenchor“, 
der sich aus Sängerinnen und Sängern 
unserer Kirchenchöre der SE zusam-
mensetzt, in großartiger Weise berei-
chert. Nochmals herzliche Einladung 
am Emmausgang (gestaltet durch das 
Pastoralteam) und/ oder am Festgot-
tesdienst teilzunehmen und den Auf-
erstandenen zu feiern! Im Anschluss an 
den Gottesdienst bekommt jede und 
jeder ein Osterei. Es ergeht die herzli-
che Einladung nach dem Gottesdienst 
noch ein wenig auf dem Kirchplatz zu 
verweilen und die Freude über das Os-
tergeschehen zu teilen.
Herzliche Einladung!

sungen untereinander einem auf Anhieb 
nicht aufgeht. Die Texte sind ja auch manch-
mal nicht einfach.
Eine Anleitung zum Verständnis der Sonn-
tagslesungen bietet nun ein wöchentlicher 
Mittwochtreff mit Pfarrer Meinrad Hermann 
im kath. Gemeindehaus, zu dem jeder, der 
Interesse daran hat, eingeladen ist. Zu die-
sem offenen Treff mit der Überschrift „Ge-
sicht des Sonntags“, kann man jederzeit 
dazukommen oder auch mal wegbleiben, 
je nach eigenem Terminkalender.
Bitte geänderte Uhrzeit beachten: Ab 
Mittwoch, 16.04.2025 beginnen wir um 
18.30 Uhr im kath. Gemeindehaus, Unte-
rer Damm 1 in Fridingen.

Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena, 
Ettenbergstr. 4, 78570 Mühlheim/Donau
Öffnungszeiten: 
Mo., Di. und Do. von 08.30 - 11.30 Uhr
Do. von 14.00 - 16.00 Uhr
Tel. 07463/354, Mail: 
StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de
Homepage: www.se-donau-heuberg.de
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de
 

Interessantes
und Wissenswertes

Wahl der schönsten Kuh im 
Freilichtmuseum
Am Sonntag, 27. April, große Fleckvieh-
schau in Neuhausen ob Eck
Neuhausen ob Eck. Euterform, Körper-
bau, Bemuskelung: Am Sonntag, 27. 
April, treffen sich wieder die vierbeini-
gen Kuhmodels des Fleckviehzuchtver-
eins Schwarzwald-Baar-Heuberg zur 
Prämierung im Freilichtmuseum Neu-
hausen ob Eck. Die sogenannte „Fleck-
viehschau“ bietet zudem allerlei Wis-
senswertes rund ums Thema „Kühe und 
Milchverarbeitung“. Gleichzeitig öffnet 
im Haus Mariazell die Foto-Ausstellung 
„Zeit in Bildern“ ihre Pforten und auf 
dem Dorfplatz findet ein kleiner Bauern-
markt mit regionalen Produkten statt. 

Den Kuh-Supermodels und ihren Besitzern 
geht es darum, eine „gute Figur“ zu ma-
chen: Euterform, Körperbau, Bemuskelung 
und noch viele Kriterien mehr spielen hier 
eine wichtige Rolle. Ab 11 Uhr ermitteln 
die Preisrichter des Fleckviehzuchtvereins 
Schwarzwald-Baar-Heuberg aus allen ge-
meldeten Rindern die Schönsten.

Bis dahin wird gestriegelt, gekämmt und 
gerichtet. Flott sollen sie aussehen, die 
Kühe, und natürlich vor allem die Exper-
tenjury überzeugen. Am Ende geht jeweils 
eine Siegerin – es treten tatsächlich nur die 
Damen an – aus den verschiedenen Teilneh-
merklassen hervor und wird ausgezeichnet. 
Der ausrichtende Fleckviehzuchtverein 
Schwarzwald-Baar-Heuberg ist der dritt-
größte Zuchtverein in Baden-Württemberg 
mit derzeit 4.000 Herdbuchkühen. Alle drei 
Jahre präsentiert der Verein seine schöns-
ten Tiere im Freilichtmuseum Neuhausen. 
Dieses Jahr sind 16 Zuchtbetriebe mit rund 
60 Kühen am Start, außerdem noch 31 
Jungzüchter mit ihren Kälbern.
Gleichzeitig feiert in diesem Jahr der „Ver-
ein für landwirtschaftliche Direktvermark-
tung im Landkreis Tuttlingen e.V.“ sein 
30-jähriges Jubiläum. Ein Bauernmarkt auf 

dem Dorfplatz im Museum lädt aus diesem 
Anlass mit frischen Produkten direkt vom 
Erzeuger zum Einkaufen ein. Frische, Qua-
lität und persönlicher Kontakt stehen wie 
immer an erster Stelle. Ein Glücksrad bietet 
die Möglichkeit, kleine Kostproben zu ge-
winnen.
Schließlich steht neben der Fleckvieh-
schau und dem Bauernmarkt am 27. April 
das Thema „Fotografie“ im Fokus des Mu-
seums. Passend zum „Internationalen Tag 
der Lochkamera-Fotografie“ präsentieren 
Ronja Herrmann und Ben Maier im Haus 
Mariazell ab 11 Uhr Fotos, die während der 
Museumssaison 2024 mit selbst gebaute 
Lochkameras entstanden sind, die überall 
auf dem Gelände versteckt waren. Von 13 
bis 17 Uhr gibt es ein dazu passendes Baste-
langebot für Kinder im Haus Mariazell. Die 
Foto-Ausstellung wird bis zum Saisonende 
zu sehen sein.

Für den großen und kleinen Hunger an die-
sem Tag hat Museumsgaststätte Ochsen 
geöffnet, außerdem gibt es beim Backhaus 
frisch gebackene „Dünnete“ und direkt vor 
dem Prämierungsplatz einen Stand mit 
Essen und Getränken.   

Täglich um 11 und 15 Uhr werden im Muse-
um die mit Wasserrädern betriebene Hoch-
gangsäge und die Hausmühle in Gang ge-
setzt, von 13 bis 17 Uhr gibt es historische 
Handwerksvorführungen und von 14 bis 15 
Uhr werden die Museumsschweine durchs 
Dorf geführt.
 
Das Museum hat jeweils von 9 bis 18 Uhr 
geöffnet. Kinder bis 10 Jahre haben freien 
Eintritt. Anmeldungen für Führungen und 
Kurse unter info@freilichtmuseum-neuhau-
sen.de oder 07461 926 3200. Tipp: Eine Sai-
sonkarte für Erwachsene kostet nur 25 Euro 
und bietet die ganze Saison freien Eintritt 
an jedem Öffnungstag und somit auch an 
jeder Veranstaltung.

Freuen sich auf die Wahl der schönsten Kuh am 
Sonntag, 27. April im Freilichtmuseum Neuhau-
sen ob Eck (v.l.n.r.): Kuh Emmi, Museumsleiter 
Jochen Schicht, Lothar Baumann (Vorsitzender 
Fleckviehzuchtverein Schwarzwald-Baar-Heu-
berg) und Marius Weiß (Geschäftsführer Fleck-
viehzuchtverein Schwarzwald-Baar-Heuberg).
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KREISLANDFRAUENVERBAND 
TUTTLINGEN
Der KreislandFrauenverband Tuttlin-
gen bietet in Zusammenarbeit mit dem 
Bildungs- und Sozialwerk der Land-
frauen folgende Veranstaltung an:
Di., 29.04.25, 14 Uhr: 
Geselliger Generationennachmittag
Wir laden Euch herzlich zu einem entspann-
ten und fröhlichen Mittag ein, der Generati-
onen verbindet! Egal ob jung oder alt– lasst 
uns gemeinsam lachen, plaudern und ge-
nießen Wo: Skihütte am Skilift, 
78579 Neuhausen o.E.
Anmeldung bis 22.4.25 bei A. Mink, 
0176 23 58 41 75
 
Weitere Infos finden Sie auch unter 
www.landfrauenverband-wh.de
 

Musikverein Leibertingen e.V. 
Wir laden Sie recht herzlich zu unserer 30. Os-
terhitparade am Ostersonntag, 20.04.2025 
um 20:00 Uhr in die Turnhalle der Wilden-
steinschule nach Leibertingen ein. Unter 
dem Motto „Ein bunter Strauß Blasmusik“ 
hat unser Dirigent Paul Löw das Repertoire 
vielseitig ausgesucht. Von klassischen Pol-
ka-Stücken über Walzer bis hin zum Kon-
zertmarsch ist alles dabei. Wir haben wie ge-
wohnt auch wieder einige blasmusikalische 
Überraschungen und solistische Einlagen für 
Sie parat. Aus den präsentierten Musikstü-
cken werden wir mit Ihnen, dem Publikum 
als Jury, eine Hitparadenliste erstellen und 
den Siegertitel wählen.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
MV Leibertingen e.V.

Kfz-Zulassungsstelle am  
Karsamstag geschlossen
Die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes 
Tuttlingen bleibt am Karsamstag, 19. April 
2025, geschlossen. Nach den Osterfeierta-
gen ist die Kfz-Zulassungsstelle ab Diens-
tag, 22. April 2025, wieder regulär geöffnet.

Chefarzt Dr. Shtian mit  
einem seltenen „Hattrick“
„Wir sind ausgesprochen stolz auf Dr. Shti-
an“, sagt Dr. Sebastian Freytag, Geschäfts-
führer des Klinikums Landkreis Tuttlingen. 

Denn der 45-Jährige Chefarzt der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe zählt 
nicht nur zu den besten gynäkologischen 
Chirurgen Deutschlands, was er vor kurzem 
mit dem wiederholten Erwerb des begehr-
ten MIC III-Zertifikats der Arbeitsgemein-
schaft Gynäkologische Endoskopie (AGE) be-
wiesen hat (wir berichteten). Dr. Abdulnaser 
Shtian hat jetzt noch einen draufgesetzt und 
ist mit nunmehr drei Schwerpunkt-Fachge-
bieten auch auf dem Papier einer der höchst-
qualifizierten Gynäkologen Deutschlands. 
Dieser „Hattrick“ ist extrem selten; eine der-
art hohe Expertise kann hierzulande nur eine 
Handvoll Frauenärzte nachweisen. Shtian 
gehört jetzt auch offiziell zu diesem Quintett 
der absoluten Könner.

Sie freuen sich mit Dr. Abdulnaser Shtian (Mitte), 
der nun alle drei gynäkologischen Schwerpunkte 
abdeckt: Oliver Butsch (links), Personaldirektor 
des Klinikums, und Geschäftsführer Dr. Sebasti-
an Freytag. 
 
Ein Facharzt kann sich im Laufe seiner Be-
rufstätigkeit weiter spezialisieren. Im Be-
reich der Frauenheilkunde gibt es dafür drei 
spezielle Schwerpunkte: die gynäkologi-
sche Onkologie, die spezielle Geburtshilfe 
und Perinatalmedizin sowie die gynäko-
logische Endokrinologie und Reprodukti-
onsmedizin. Die meisten Gynäkologen be-
gnügen sich mit einem Schwerpunkt. Doch 
Abdulnaser Shtian hat sie nun alle. Er sagt: 
„Ich übe meinen Beruf mit Herzblut aus. 
Deshalb will ich es nicht nur können, son-
dern auch formal nachweisen, dass ich es 
kann.“ Aus diesem Grund hat der Chefarzt 
nach Feierabend zwei Jahre lang gebüffelt 
und an seiner alten Wirkungsstätte, dem 
Uniklinikum Jena, mit der anspruchsvol-
len Weiterbildung zum Spezialisten mit 
Schwerpunkt gynäkologische Endokrinolo-
gie und Reproduktionsmedizin sein außer-
gewöhnliches Profil abgerundet.
 
Gynäkologische Endokrinologie und Re-
produktionsmedizin ist ein medizinisches 
Fachgebiet, das sich mit der Diagnostik, 
Therapie und Prävention von hormonel-
len Störungen bei Frauen und der Fort-
pflanzungsmedizin befasst. Dies umfasst 
die Untersuchung und Behandlung von 
Erkrankungen wie der Endometriose, von 
Störungen des Menstruationszyklus sowie 
von Fruchtbarkeitsproblemen. Hier ist der 
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe des Klinikums Landkreis 
Tuttlingen schon seit langem ein gefrag-
ter Experte; Paare mit unerfülltem Kinder-
wunsch kommen von weit her, um sich von 

ihm helfen zu lassen. Mediziner, die sich 
hierauf spezialisiert haben, sind verhältnis-
mäßig rar: Laut der Bundesärztekammer 
gibt es unter knapp 20.000 Fachärztinnen 
und -fachärzten für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe in Deutschland nur rund 275 
Berufstätige, die einen Schwerpunkt auf 
Gynäkologische Endokrinologie und Repro-
duktionsmedizin gesetzt haben.
 

CDU-Wanderweg  
„Schlacht bei Liptingen“ist 
wieder hergerichtet.
Es gab einiges zu tun – viele Pfosten der 
Beschilderung waren nach 10 Jahren abge-
fault und mussten erneuert werden. Sechs 
Männern aus der Senioren-Riege des Orts-
verbands waren fast fünf Stunden damit 
beschäftigt, bis alles wieder okay war. Aber 
das sind wir unserem Josef auch schuldig, 
der den Wanderweg jahrelang mit Herzblut 
und großem Engagement gepflegt hat.

Bild: von links nach rechts: Karl Dümmel, Hans 
Messner, Harald Gnirss, Herbert Storz. Nicht auf 
dem Bild: Hilmar Querfurth, Günther Dümmel 
 

Beuron. Naturspaziergang im Donautal.  
Donnerstag, 24. April, 15 Uhr (Anmeldung 
bis 23.04.)
Spazieren gehen, entspannen und Wissens-
wertes über den Naturraum erfahren. Das 
ist das Ziel der leichten, ca. zweistündigen 
Wanderung am Donnerstag, 24. April um 
15 Uhr auf angenehm begehbaren Wegen. 
Mitten im Herzen des Durchbruchtals der 
Oberen Donau gibt es eine Vielzahl inter-
essanter Themen, die vom Spazierweg aus 
erörtert werden können. Wie z.B. konnte es 
die heute so beschauliche Donau schaffen, 
das imposante Tal zu formen und welche 
besonderen Lebensräume mit ihren Be-
wohnern sind im Laufe der Zeit entstanden? 
Sicherlich gibt es beim Spaziergang Neues 
zu erfahren und den einen oder anderen 
Grund zum Staunen. Treffpunkt: Haus der 
Natur; Leitung: Samantha Giering, Natur-
schutzzentrum Obere Donau; Gebühr: 5,- 
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Euro; Anmeldung bis 23. April beim Haus 
der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@na-
zoberedonau.de.
 
Gutenstein. Auf dem Premiumwander-
weg Donaufelsengarten. Freitag, 25. April, 
14 Uhr (Anmeldung bis 24.04.)
Der Premiumwanderweg Donaufelsengar-
ten besticht durch seine Vielfalt an Land-
schaftseindrücken. Neben schönen Aus-
sichtspunkten beeindrucken besonders der 
markante Rabenfelsen und die Abgeschie-
denheit und Stille des Kohltals. Bevor sich 
alle Bäume mit frischem Grün geschmückt 
haben, ergeben sich bei der Wanderung 
am Freitag, 25. April, ab 14 Uhr manch un-
erwartete Ausblicke, die so im Sommer 
nicht mehr bestehen. Da die Wege teilweise 
schmal und steil sind, erfordert die Wande-
rung von 8,5 km Länge und ca. 3,5 Stunden 
Dauer Trittsicherheit und Kondition.
Treffpunkt: Wanderparkplatz „Hofstätt-
le“ Gutenstein; Leitung: Bernd Schneck; 
Gebühr: 5,- Euro; Anmeldung bis 24. April 
beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.
 
Beuron. Pflanzentauschbörse an der 
Klostermauer. Samstag, 26. April, 14 bis 18 
Uhr
Vielfalt kann man säen, pflanzen - und tau-
schen. Denn geteilte Freude ist doppelte 
Freude. Heimlich, still und leise verschwan-
den und verschwinden in den Nutzgärten 
Gemüsearten und Sorten. Dagegen wollen 
wir etwas tun. Jeder der selbst Pflanzen 
zieht, Saatgut vermehrt (oder übrig hat) 
oder etwas Besonderes für den heimischen 
Garten und Teller sucht, kommt hier auf 
seine Kosten. Bei der Pflanzentauschbör-
se am Samstag, 26. April von 14 bis 18 Uhr 
an der Klostermauer kann man überzähli-
ge Setzlinge und Sämereien verschenken, 
tauschen oder verkaufen. Genauso kann 
man sich mit Pflanzgut eindecken, das bei 
der eigenen Anzucht nichts geworden ist, 
oder das man noch gar nicht kennt. Mit 
Führungen durch den Klostergarten und 
den Kloster-Apfelgarten sowie allerhand 
Informations- und Mitmachangebote für 
Groß und Klein, schaffen das Haus der 
Natur, die BODEG und die Klostergärtnerei 
einen abwechslungsreichen Rahmen. Ort: 
Klosterparkplatz Beuron und entlang der 
Klostermauer bis zur Klostergärtnerei. In-
formationen beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
 
Winterlingen. Sonnenaufgangstour – Im 
Frühtau unterwegs. Sonntag, 27. April, 5 
Uhr
Bei der Sonnenaufgangstour am Sonntag, 
27. April, ab 5 Uhr bestaunen die Teilneh-
menden den weiten Sternenhimmel, hören 
auf die nächtlichen Geräusche des Waldes 
und lauschen den erwachenden Vogel-
stimmen. Bei Tagesanbruch erreichen sie 
die Höhe und genießen das mitgebrachte 
Frühstück. Wanderstrecke 5 km; Treffpunkt: 
Parkplatz zwischen Winterlingen und Bitz; 

Anmeldung und Informationen bei Sabine 
Froemel, Alb-Guide, Telefon 07577/7626, 
mobil 0151 53686450.
 
Leibertingen. Der Luchs im Oberen Do-
nautal. Sonntag, 27. April, 16 Uhr (Anmel-
dung bis 24.04.)
Seit 2005 ist der Luchs immer wieder Gast 
im Naturpark Obere Donau. Bei der Füh-
rung am Sonntag, 27. April um 16 Uhr durch 
den Luchs-Infopoint und zu den Aussichts-
punkten bei Burg Wildenstein werden die 
Ergebnisse des Monitorings und die aktuel-
le Bestandsstützung vorgestellt und erläu-
tert. Treffpunkt: Luchs-Infopoint Burg Wil-
denstein; Leitung: Armin Hafner; Gebühr: 
5,- Euro; Anmeldung bis 24. April beim Haus 
der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@na-
zoberedonau.de.
 

Ostern bei CAMPUS GALLI
Am 20. und 21. April erwartet Sie bei CAM-
PUS GALLI das 1. Veranstaltungshighlight 
der neuen Saison. Erleben Sie das Osterfest 
auf der Klosterbaustelle. Auch dieses Jahr 
erwarten Sie besondere Mitmachangebo-
te, traditionelles Handwerk und Einblicke in 
die Osterzeit im frühen Mittelalter.
 
Während in manchen Werkstätten the-
menbezogen gearbeitet wird, können Sie 
an anderen selbst kreativ werden: Fertigen 
Sie u.a. in der Weberei mit verschiedenen 
Methoden des frühen Mittelalters ein Arm-
band, geben Sie in der Drechslerei einem 
handgefertigten Holzei den letzten Schliff 
oder ziehen Sie bei Lichtermacher Ralf 
Doms eine eigene (Oster-)Kerze. Entdecken 
Sie weitere Aktionen vor Ort. Zum Mitmach-
programm für die ganze Familie gehört 
auch ein Suchspiel auf dem Gelände.
 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: 
Neben dem gewohnten Angebot bekom-
men, Sie am Marktplatz Spare Ribs und im 
Museumsshop Osterlämmer. Außerdem be-
reitet der Freundeskreis von CAMPUS GALLI 
in der Scheune frische Waffeln zu. Dabei in-
formieren die Mitglieder Interessierte über 
das Projekt und zeigen, wie Sie es unterstüt-
zen können.
 
www.campus-galli.de
 

MÄNNER CHOR  
GEMEINSCHAFT  
Buchheim-Thalheim MCG
Die Hauptversammlungen der bisherigen 
Vereine Harmonie Buchheim e.V. und Lie-
derkranz Thalheim für das Jahr 2024 findet 

am Sa.03.05.2025 im Bürgerhaus in Buch-
heim um 19.30 Uhr statt.
Die beiden Chöre sind bereits beim badi-
schen Chorverband abgemeldet bzw der 
MCG angemeldet. 
Neben den Berichten und der Entlastung 
der Vorstandschaft gibt es Informationen 
zum Gründungsverlauf unserer neuen Män-
nerchorgemeinschaft. Die Tagesordnung 
gibt es im nächsten Amtsblatt.
Siegfried Gittel, Schriftführer MCG

Das MAUSINI-THEATER  
informiert:
Frag die Blumen warum sie blühen ...
TANZ-THEATER, GESANG und POESIE
Genieße an diesem Abend drei virtuose 
Tanz-Theater-Stücke von und mit der Tänze-
rin und Bewegungskünstlerin BinahMO und 
feinsinnige Natur- und Liebeslyrik aus Spra-
che und Gesang von und mit Carlo Mausini.
 
Am Donnerstag, 17. April 2025 um 19 Uhr
im Studio Hauptstraße 37, 78357 Mühlin-
gen.
Ausgleich 15-25 € nach persönlicher Wert-
schätzung. Bitte Socken mitbringen und 
Handy im Auto lassen. Wir bitten aus Platz-
gründen um Voranmeldung und Reservie-
rung.
 
Tel.: 07771 91 90 718 oder 
Email binahmo(at)web.de
 

Die BLHV-Landsenioren  
informieren!
Die 25-Jahrfeier des Landseniorenverban-
des Südbaden e.V. ist vorbei. Die Türen zum 
Gemeindesaal in Meßkirch-Heudorf waren 
weit offen am Sonntag, 06.04.2025. Der 
herrlich dekorierte Saal füllte sich bis auf 
den allerletzten Platz mit unseren Seniorin-
nen, Senioren und Gästen.  Die Landfrau-
en reichten Kaffee, Kuchen, Getränke und 
einen kleinen Imbiss.  Herzlichen Dank an 
alle die uns verwöhnt haben. Allen Gruß-
wortredner*innen sagen wir danke für die 
sinnhaften Worte. Der Stadt Meßkirch und 
der Ortsverwaltung danken wir für die zur 
Verfügung gestellte Halle.  Was wäre ein 
Fest ohne musikalische Begleitung, daher 
danken wir den Musikanten ebenso ein 
Dankeschön der Presse für die Berichter-
stattung. Wir, Hermann Ritter (Präsident der 
Landsenioren), Ewald Nübel (Bezirksvorsit-
zender der Landsenioren) und Armin Zum-
keller (Geschäftsführer der Landsenioren) 
haben uns sehr gefreut eine derart glänzen-
de Jubiläumsfeier mit Ihnen zu feiern.

 ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



0 77 71 93 17-11
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Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 
6 Anzeigen zum Preis von 4 – das sind gleich 
2 Anzeigen völlig kostenlos!
Vorteile für Sie:

• Mehr Sichtbarkeit: 
Maximieren Sie Ihre Reichweite, 
ohne zusätzliche Kosten.

• Kostenersparnis:
Werben Sie effektiv und schonen 
Sie gleichzeitig Ihr Budget.

• Perfekter Saisonstart:
Nutzen Sie die Frühlings- und 
Sommermonate, um Ihre Angebote, 
Events oder Kampagnen sichtbar zu 
machen.

So funktioniert's:
1. Buchen Sie 6 Anzeigen

in unserem System.

2. Erhalten Sie die 2 kosten-
günstigsten Anzeigen
kostenlos dazu.

3. Profi tieren Sie von insgesamt 
6 Anzeigen, die Ihre Zielgruppe 
erreichen.

Unsere Aktion ist gültig von 
KW 16 bis einschließlich KW 26

(14.04. bis 27.06.2025)

Nutzen Sie die Gelegenheit und platzieren Sie Ihre Werbebotschaft zur besten 
Jahreszeit! Bei Fragen zur Buchung sind wir jederzeit für Sie da. 

Gemeinsam sorgen wir für eine erfolgreiche Frühlings- und Sommersaison! 

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB

(siehe www.primo-stockach.de) 
und die aktuelle Preisliste für 
Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen):
Bitte bis donnerstags, 
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit 
erteilter Abbuchungserlaubnis. 
Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

• Bestehende Vereinbarungen:
Rabatt-, Abschluss- und 
Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese 
Aktion außer Kraft gesetzt. 
Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: 
Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen 
müssen innerhalb des Aktions-
zeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei 
der Anzeigenbestellung den Code
P-2025-02 an.

Starten Sie kraftvoll in die Frühlings- 
und Sommerzeit mit unserer attraktiven 

Aktion für Ihre Werbeanzeigen!

Frühlings-
aktion

4 Anzeigen bezahlen 

+ 2 kostenlos dazu!



26563

ACHTUNG 
Gold, Silber, Modeschmuck, Bernstein, Zinn und versilbertes 
Besteck gesucht. Zahle Höchstpreise, zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6



Anna Fritz
* 08.05.1935     † 29.03.2025

Abschied nehmen von einem geliebten  
Menschen bedeutet Trauer und Schmerz, aber 
auch Dankbarkeit und liebevolle Erinnerung.

Wir danken allen, die sich in den Stunden des 
Abschieds mit uns verbunden fühlten und ihre 
Anteilnahme auf vielfältige Art zum Ausdruck 
gebracht haben.

Ingrid Schaz
Brigitte Kohler
Heidi Fritz
mit Familien

 Buchheim, im April 2025

Nachruf

Tief bewegt trauern wir um unser 
langjähriges Ehrenmitglied

Bruno Kohler
der am 29.03.2025 verstorben ist.

Wir danken Bruno für sein vielseitiges Engagement 
und seine Leidenschaft, mit der er unseren Verein 

und unser Vereinsleben bereichert hat.
Er hat durch seine Ideen und sein unermüdliches Handeln den 

Verein geprägt und bis heute seine Spuren hinterlassen.

Bruno, wir werden Dich nie vergessen. 

In Gedenken deine Fischerkameraden des
Fischerverein Krumbach e.V.

Es tut weh einen geliebten Menschen 
zu verlieren.

Klaus Goritz
* 18. Mai 1942   † 29. März 2025

Wir haben im Familienkreis Abschied genommen.

Familie Goritz und Bögelein

WICHTIGE INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

� 07771 9317-11
   anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund des Ostermontag, 21. April 2025 ändert sich der  
Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Donnerstag  in der Vorwoche 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für  
KW 17 spätestens am Donnerstag, 17. April 2025  im Verlag  
eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 17 Ostermontag 

BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 17  
erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher! 

Schöne 3-Zi.-Wohnung 
in TUT-Nendingen, 96 m², Rosenstr., Kaltmiete 

950 € + TG 50 € + NK, ab 1.5.25. 
Tel. 0152/22 77 14 79

Gesucht wird 3,5-4-Zimmer-Wohnung
zur Miete, wenn möglich ab 80 m2, Erdgeschoss mit Garage und Garten 

in Nendingen oder Mühlheim ab sofort. Tel. 0152 / 22 81 89 42

Schmelzestr. 12, 78564 Wehingen-Harras

Eure Anteilnahme am Tod unserer Tochter und Schwester Lara  
hat uns berührt, getröstet und Kraft gegeben.

Es tut gut, Freunde zu haben, die mit uns trauern und uns  
helfen, über unseren Schmerz hinwegzukommen.

Vielen Dank all unseren Freunden und Stammgästen.

Eure Familie Schiel

Wir haben wieder geöffnet:
Unsere regulären Öffnungszeiten:

Samstags ab 18 Uhr
Sonntags ab 11 Uhr, warme Küche bis 15 Uhr

Karsamstag, 19.04.2025 ab 18 Uhr
Ostersonntag 20.04.2025 ab 11 Uhr, warme Küche bis 15 Uhr

Ostermontag 21.04.2025 geschlossen

Mit der Bitte um rechtzeitige Reservierung unter 07426/1470

Partyservice und Buffets auf Anfrage und Vorbestellung,
für besondere Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern  

bis max. 80 Pers. in unserem Lockschuppen auf Anfrage und Vorbestellung



www.Taxi-Honberg.de
Oliver Schweizer, Tuttlingen

mehr als 3 Jahrzehnte inhabergeführt,  
aus der Region - für die Region, 
empfehlen wir uns für:
-  Stadt- und Fernfahrten
-  Krankentransporte (sitzend) 

für alle Krankenkassen, Berufsgenossenschaften  
oder Rentenversicherungsträger

- zur Dialyse, Chemobehandlung oder Strahlentherapie 
- Kurierdienste - Flughafentransfers 
- Ausflugsfahrten im PKW, 7-Sitzer od. auch 9-Sitzer-Fahrzeugen

EC- und Kreditkartenzahlung möglich.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne !

3500
(07461)

4114

Wir bieten Unterstützung im Alltag u. Haushalt
für Menschen jeden Alters mit Pflegegrad 

Mitarbeiter*innen direkt vor Ort,  
Abrechnung mit Pflegekassen

Tel. 07461 - 171 34 57
www.hiltel-heilerziehungspflege.jimdo.com

Janzen Reisen e.K
Auf der Höhe 2
88637 Kreenheinstetten
Tel. 07570 474 

Anmeldung: Tel. 07570 474 od E-Mail: schuele-janzen@janzen-online.de 

Mehrtagesfahrten
09.05.- 17.05.25   Danzig Masuren Rundreise (siehe Sonderblatt) ausgebucht 1.199,- €
01.06.- 05.06.25  Südtirol Alpenrosenblüte Kombi Bus und/oder Wanderreise  699,- €

Busfahrten: Meran, Seiser Alm, Drei-Pässe-Fahrt EZZ  80,- € 
Wanderungen: Algunder Waalweg nach Meran, Rundwanderung
Seiser Alm, Wanderparadies Rodenecker Alm

24.06.- 27.06.25 „Auf den Spuren des Bergdoktors“ 3 x HP   EZZ 60,- € 585,- €
 2 x Ganztagesführung „Bergdoktor + Wilder Kaiser“
 1 x Eintritt Bergdoktorpraxis, 1 x Traktorfahrt zum Bergdoktorhaus
12.07.- 14.07.25   Elsass – lieblich und ländlich 2 x Üb/Fr., 1 x Abendessen,  379,- €

Stadtrundgang Colmar, Bähnlefahrt, Weinprobe, Flammkuchen  EZZ 108,- €
18.07.- 21.07.25 Paris – Liebe auf den ersten Blick! 3 x Üb. m. Frühstück 515,- €
 Stadtführung, Seine-Bootsfahrt, Montmartre…Sonderblatt  EZZ 144,- € 
13.08.- 17.08.25 Bad Reichenhall  und Berchtesgaden 4 x HP EZZ 140,- € 789,- €
 Mit Ausflügen und Eintritt Kehlsteinhaus, Königsee und Salzbergwerk 
04.09.- 07.09.25 Vierflüssefahrt Rhein/Main/Mosel/Neckar EZZ 70,- € 489,- €
  im 4* Hotel in Darmstadt, 3 x HP, Schifffahrten, Weinprobe
27.09.- 01.10.25 Südtirol Villanders im 4* Hotel, 4 x HP, Dolomitenrundfahrt  722,- €
09.10.- 15.10.25 Pilgerwallfahrt nach Lourdes  Sonderblatt 775,- €
12.10.- 16.10.25 Alpenhammer in Brig, 4 x HP, incl. Ausflüge u. Bahnen nach  679,- €
 Zermatt, Saas-Grund, Stausee Mattmark, Emosson - Le Châtelard
29.10.- 02.11.25 Hamburg 4 x Üb/Fr, Hafenrundfahrt, Stadtrundfahrt  699,- €
 Möglichkeit zum Musical, wir besorgen Ihnen gerne die Karten
08.11.- 15.11.25 Abano Therme im Hotel Ermitage Bel Air 4* Hotel  1.140,- €
 incl. 1 Arztbesuch, 5 x Fango, 5 x Massagen, 7 x Vollpension
 und Galadinner   EZZ 70,- €

Die Mindestteilnehmerzahl dieser Reisen beträgt 25 Personen.

Tagesfahrten
24.04.25  Ludwigsburg Blühendes Barock Frühlingserwachen incl. Eintritt 55,- €
 oder nur Stadt ohne BlüBa  39,- €
26.04.25 Mailand Tagesfahrt mind. 5 Std. Aufenthalt  66,- €
02.05.25 Spargelessen auf dem Schiff in Breisach  85,- €
23.05.25 Spargelessen auf dem Schiff in Breisach  85,- €
25.05.25 Sauschwänzlebahn und Blumeninsel Mainau incl. Mittagessen  119,- €
07.06.25 Gartenschau Baiersbronn & Freudenstadt incl. Eintritt  59,- €
 (wir fahren an mehreren Terminen zur Gartenschau)  
15.06.25 Sauschwänzlebahn und Schi� fahrt n. Stein/Rhein incl. Mittagessen  119,- €
06.07.25  Alpenrosenfest Oberstdorf incl. Fellhornbahn  81,- €
06.07.25  Oberstdorf Stadt  49,- €
09.07.25  Gartenschau Baiersbronn & Freudenstadt incl. Eintritt  59,- €
31.07.25  Säntis Geburtstag incl. Bergbahn  79,- €
09.08.25  Pilatus Panoramabergfahrt  120,- €
 incl. Zahnrad- und Luftseilbahn + Panoramagondelfahrt
09.08.25  Luzern Stadt zur freien Verfügung 50,- €
12.08.25  Brand Lünersee incl. Berg- und Talfahrt  74,- €
15.08.25  Einsiedeln und Vierwaldstättersee  47,- €
23.08.25  Stanserhorn incl. Berg- und Talfahrt  109,- €
12.09.25 Oberstaufen zum Viehscheid  44,- €
23.09.25  Stuttgart Wilhelma oder Stadt  38,- €
23.09.25  Ludwigsburg BlüBa Kürbisausstellung incl. Eintritt  55,- €
18.10.25 Mailand Tagesfahrt mind. 5 Std. Aufenthalt  66,- €
26.10.24  Alpirsbach Peterszell Ziegenalmabtrieb mit Festumzug 42,- €
28.10.25  Lahr zur Chrysanthema zum diesjährigen Motto: Sagenhaft  45,- €
Die Mindestteilnehmerzahl dieser Reisen beträgt 25 Personen.

KENNEN SIE 

SCHON UNSERE 

DRUCKEREI?

WIR DRUCKEN ALLES 

AUSSER GELD!


Fehlt Ihnen 

noch Ihr 
Plakat für 

diesen 
Rahmen?

Wir erstellen 
Ihnen gerne ein 
unverbindliches 

Angebot!

print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer Nebenbeschäftigung 
(Minijob) auf Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?

Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die ganze Familie. 
Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer Gemeinde. Die Bezahlung 
orientiert sich am MiloG. Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder 
schriftlich per E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgende  
Gebiete Austräger (m/w/d):

Fridingen - Bezirk 56 – neuer Zusteller ab KW 18/2025
Alemannenweg, Annastr., Franz-Josef-Zoll-Str., Martin-Kempter-Str., 

Michael-Dießle-Str., Plionuncweg, Spitalstr., Spitalweg, Tuttlingerstr., 
Wezelstr., Württembergerstr., Zollerstr.

Fridingen - Bezirk 7748 – neuer Zusteller ab KW 18/2025
Am Wendelstein, Gatterweg, Gerberstr., Hofäckerweg, Hohenbergweg, 

Ifflingerweg, Marienweg, Ob dem Rain, Öschweg, Tuttlingerstr.,  
Welschenbergweg

Fridingen - Bezirk 34 – Vertretung KW 24, 25 und 35/2025
Am Oberen Tor, Am Unteren Tor, Am Vogelsang, Bahnhofstr., Donaustr., 

Hintere Gasse, Kirchberg, Kirchplatz, Kirchstr., Litschenberg, Mittlere 
Gasse, Ob der Stadt, Panoramastr., Schloßgasse, Zehntscheuergasse

Neuhausen - Bezirk 45 – neuer Zusteller ab KW 36/2025
Alemannenstr., Beethovenstr., Beim Friedhof, Blumenstr., Goethestr., 

Hegaustr., Hölderlinweg, Im Brunnenwinkel, Meßkircher Str., Mühlhei-
mer Str., Nordstr., Schillerstr., Stockacher Str., Tuttlinger Str., Uhlandstr.

Neuhausen -  Bezirk 46 – Vertretung KW 31/2025
Tanninger Str., Carl-Benz-Str., Eckstr., Gehrenstr.,  
Im Morgen, Meßkircher Str., Mittelstr., Rietweg, 

 Schwandorfer Str., Seestr.,  Sternstr., Südstr.,
Neuhausen - Bezirk 47 – Vertretung KW 25/2025

Dornerstr., Im Langengrund, Im Stegle, Metzentalstr., Nellenburgstr., 
 Siemens-Ring, Birkstockweg, Dr.-Walter-Lang-Weg,  

Eckstr., Espanweg, Gehrenstr., Homburgstr., Im Langengrund, 
Jungholzweg, Lehrstr.,  Robert-Bosch-Str., Schwandorfer Str., Südstr.

Wir suchen immer wieder neue Austräger und Ferienver- 

tretungen. Sie können sich gerne auch initiativ bewerben.

GEFLÜGELAUSLIEFERUNG am Mi., 23.04.25 und Mi., 21.05.2025
Junghennen usw. bitte vorbestellen!
Neuhausen, ehem. Milchhaus/Schwandorfer Str. 2, 13.00 Uhr,  Fridingen, Rath., 
13.15  Uhr, Stetten b. Schlüssel, 13.30 Uhr, Mühlheim, Bahnhof, 13.40 Uhr, 
Kolblingen, Rath., 13.50 Uhr, Renquishausen, Rath., 14.00 Uhr, Königsheim, 
Rath., 14.15 Uhr, Böttingen, Raiffeisen-Bank, 14.30 Uhr. 
Geflügelzucht J. Schulte • 05244 / 8914 • www.gefluegelzucht-schulte.de

GEFLÜGELAUSLIEFERUNG am Di., 22.04.25  &  Di., 20.05.25
Junghennen usw. bitte vorbestellen!
Worndorf, Rath., 14.00 Uhr, Buchheim, Rath., 14.15 Uhr,
Irndorf, Molke, 17.00 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244 / 8914 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



Wochenmarkt
Wer möchte uns freitags von 6 - 13 Uhr 

auf dem Wochenmarkt in Tuttlingen 
beim Verkaufen helfen ?

Gärtnerei Massler 
Tel. 0172/ 74 12 730 

Wir planen, entwerfen und bauen Ihren Heizkamin, Kachelofen oder Grundofen 
egal ob mit Warmluft oder Wassertechnik individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt.
Aktuelles Angebot:

CARA C03 Stahl-Design-Kamin
Auch als Eckmodell erhältlich

Der Design-Kamin CARA C 03 bietet Ihnen Außergewöhnliches. 
Magie Feuer im Gleichgewicht mit Ästhetik und Technik, klare Linien in Verbindung 
mit ausdrucksstarker Exklusivität. Dazu die 3-seitige Glascheibe mit modernster RO-
MOTOP-Hochschiebetechnik „Silent Lift“. Das macht den Design-Kamin CARA zum 
exklusiven Erlebnis für den anspruchsvollen Endkunden.
•  mit Speicherringen für lang anhaltende Wärmeentwicklung
•  doppelte Verblendung des Rückmantels ermöglicht wandbündiges Aufstellen
•  Ausführung in edlem Stahl Schwarz
•  Feuerraum ohne Rost- Brennkammer mit echter Schamotte ausgekleidet
•  Regulierung der Primär- und Seku ndärluft mit einem Bedienelement
•  erfüllt die Normen EN 13 240, DIN plus,15a B-VG von 201 5, BlmSch V. 2 Stufe

Nennwertleistung 7,8 kW, Leistungsbereich 4-11 kW 
Höhe 1638 mm, Breite 924 mm, Tiefe 577 mm

FLAD GmbH Böttingen • Industriegebiet/Natostr. 3
Tel. 07429/2606 • Fax 916067 • Mobil 0171/7630691 • info@� ad-gmbh.com

Ö� nungszeiten: Mo.-Fr. 16-18.30, Mi. geschlossen, Sa. 9.00-12.00 oder nach Vereinbarung. 
Besuchen Sie unsere Ausstellung.

ab 5.848,- €ab 5.848,- €
incl. 100 kg Speichersteine



STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie. 
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 








